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                   Stadt Diemelstadt 
 
 
 

Landkreis Waldeck-Frankenberg Regierungsbezirk  Kassel Land  Hessen 
 Planungsregion Nordhessen  
 
Stadtverordnetenvorsteher: Jürgen Pawelczig 
Bürgermeister: Elmar Schröder 
Erster Stadtrat: Dieter Oderwald 
Stadträt/in/e: Annegret Mitschulat 
 Malte Gerke 
 Siegfried Patzer 
 Bernd Lotze 
 

 
Wohnbevölkerung und Gebietsgröße 

 
Stadtteil Einwohner am Gemarkungsfläche 
 27.05.1970 31.12.2021 
 
Ammenhausen 138 90 371 ha 
Dehausen 147 99 397 ha 
Helmighausen 373 320 1.024 ha 
Hesperinghausen 431 449 474 ha 
Neudorf 326 184 755 ha 
Orpethal 221 177 418 ha 
Rhoden 1.751 1.926 2.805 ha 
Wethen 455 415 1.225 ha 
Wrexen 1.587 1.538 789 ha 
 
Insgesamt 5.429 5.198 8.258 ha 
                                                                                                                       

 
Die Stadt Diemelstadt wurde am 01.11.1970 durch Zusammenschluss der Stadt Rhoden 
und der Gemeinde Wrexen gebildet. 
Mit Wirkung vom 31.12.1970 wurden die Gemeinden Ammenhausen, Dehausen, 
Helmighausen, Neudorf und Wethen in die Stadt eingegliedert. 
Am 31.12.1971 kamen die Gemeinden Hesperinghausen und Orpethal zur Stadt 
Diemelstadt. 
Die Stadt Diemelstadt umfasst neun Stadtteile. 
Der Hessische Minister des Innern hat am 11.02.1972 der Stadt Diemelstadt die 
Genehmigung zur Führung des Wappens erteilt und am 22.05.1979 die Stadtfahne, die auf 
einer schwarz-gelb-schwarz längsgeteilten Flaggenbahn in der oberen Hälfte das Wappen 
der Stadt zeigt, genehmigt. 
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Genehmiqunq

Hiermit erteile ich die Genehmigung nach § 97a der Hessischen Gemeindeordnung

1. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Diemelstadt für das

Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Kredite in Höhe von

3.836.152 €
(in Worten: Dreimillionenachthundertsechsunddreißigtausendeinhundertzweiundfünfzig

Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

2. zur lnanspruchnahme des in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung vorgesehenen

Höchstbetrages der Liquiditätskredite in Höhe von

2.000.000,-- €
(in Worten: Zweimillionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den 20. Dezember 2022

- 7.1 Az.: 3 m 10 c-

Der Landrat

des Landkreises Waldeck-Frankenberg

als Behörde der Landesverwaltung

cx,e,
(Jdrgen van der Horst)
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Vorbericht 
zum Haushaltsplan der Stadt Diemelstadt für den 

Haushalt 2023 
 
 
 
Gemäß § 1 Abs. 5 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan der Vorbericht beizufügen. 
 
Dessen Inhalte sind in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben: 
 
1.  Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der 

Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. 
Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. 

2.  Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der 
Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger 
Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzplanung. Im Vorbericht ist darzustellen, 

  
1. in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der 

Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt, 
2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt 

werden sollen, 
3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz der Hessischen 

Gemeindeordnung erfüllt werden kann, 
4. in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen 

Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen, 
5. ob und wieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit 

Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 
3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen.  

 
Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die 
erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen 
voraussichtlich ergeben werden. 
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I. Haushaltsjahr 2021 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde von der Stadtverordnetenversammlung 
am 10. Dezember 2020 beschlossen. 
 
Danach wurde der Haushaltsplan festgesetzt 
 
im Ergebnishaushalt 
  
  

 
Haushaltsplan 

2021 

Vorläufiges 
Ergebnis des 

Jahresabschlusses 
2021 

 
 

Unterschied 

im ordentlichen Ergebnis    
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 13.363.587 EUR    14.183.200,91 EUR + 819.613,91 EUR 
mit dem Gesamtbetrag der 
Aufwendungen auf 

 
13.334.278 EUR 

 
13.170.809,93 EUR 

 
 + 163.468,07 EUR 

    
im außerordentlichen Ergebnis    
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 EUR  81.404,58 EUR + 81.404,58 EUR 
mit dem Gesamtbetrag der 
Aufwendungen auf 

               
 0 EUR             

 
21.666,53 EUR 

 
- 21.666,53 EUR 

    
mit einem Überschuss von 29.309 EUR 1.072.129,03 EUR +1.042.820,03 EUR 

 
 
im Finanzhaushalt 
 
  

 
Haushaltsplan 

2021 

Vorläufiges 
Ergebnis des 

Jahresabschlusses 
2021 

 
 

Unterschied 

mit dem Saldo aus den Einzahlungen 
und Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

 
 

991.775 EUR 

 
 

1.588.836,93 EUR 

 
 

+ 597.061,93 EUR 
    
und dem Gesamtbetrag der    
    
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
auf 

 
2.290.267 EUR 

 
1.236.042,10 EUR 

 
- 1.054.224,90 EUR 

Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf 

 
2.776.352 EUR 

 
2.097.337,47 EUR 

 
+ 679.014,53 EUR 

    
Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf 

 
486.085 EUR 

 
200.000,00 EUR 

 
    - 286.085,00 EUR 

Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf 

 
755.780 EUR 

 
706.328,13 EUR 

 
+ 49.451,87 EUR 

    
Einzahlungen aus fremden 
Finanzmitteln 

 
0,00 EUR 

 
30.334,78 EUR 

 
+ 30.334,78 EUR 
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Auszahlungen aus fremden 
Finanzmitteln 

 
0,00 EUR 

 
332,53 EUR 

 
- 332,53 EUR 

    
mit einem Finanzmittelüberschuss  
bzw. Finanzmittelfehlbedarf  
des Haushaltsjahres von 

               
 

235.995 EUR 

 
 

251.215,68 EUR 

 
 

+ 15.220,68 EUR 
 
 
II. Haushaltsjahr 2022 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde von der Stadtverordnetenversammlung 
am 10. Dezember 2021 beschlossen. 
 
Danach wurde der Haushaltsplan festgesetzt 
 
im Ergebnishaushalt 
   

im ordentlichen Ergebnis  
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 13.718.486 EUR    
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 13.681.490 EUR  

  
im außerordentlichen Ergebnis  
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf                 0 EUR  
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                 0 EUR             
  
mit einem Überschuss von 36.996 EUR 

 
im Finanzhaushalt 
  

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 

 
960.825 EUR 

 
und dem Gesamtbetrag der 

 

  
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.694.267 EUR 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.213.652 EUR 
  
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.519.385 EUR 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 832.180 EUR 
  
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des 
Haushaltsjahres von 

               
128.645 EUR 

 
 
Die Steuerhebesätze waren im Haushaltsjahr 2022 bei  
 

Grundsteuer A 365 % 
   Grundsteuer B  365 % 
   Gewerbesteuer 357 %  
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III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023 
 
 
A) Allgemeines 
Der vorliegende Haushalt ist geprägt von dem Willen, auch in diesem Jahr wieder einen 
ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2023 beschließen zu können. Dies ist vor dem 
Hintergrund des Russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der damit verbundenen 
Sanktionen gegen Russland, den weltweiten Lieferengpässen und der damit einhergehenden 
steigenden Preise nur schwierig gelungen. Weiterhin ist die weltweite Corona-Pandemie auch 
noch nicht überstanden. Der Ausgleich konnte vorrangig dank starker 
Gewerbesteuereinnahmen von ortsansässigen Diemelstädter Gewerbebetrieben erreicht 
werden. Dies ist selbstverständlich auf die jeweils positive Ausrichtung der Unternehmen, aber 
auch auf die jahrzehntelange gute wirtschaftsfreundliche Lokalpolitik zurückzuführen. Erneut 
wird durch die Veranschlagung der Abschreibungen in Höhe von 1.961.894 EUR der 
Ergebnishaushalt stark belastet, dennoch kann mit dem vorliegenden Haushalt für 2023 trotz 
der erwähnten Auswirkungen der veranschlagten Abschreibungen nicht nur ein ausgeglichener 
Haushalt vorgelegt, sondern ein kleiner Überschuss in Höhe von 42.235 EUR erwirtschaftet 
werden, der nach Erstellung des Jahresabschlusses der Ergebnisüberschussrücklage zugeführt 
werden kann.  
 
Betrachtet man insbesondere die letzten zehn Jahre mit Schuldenkrisen, Rettungsschirmen, 
gesamtpolitischen Instabilitäten und der weiterhin vorherrschenden Corona-Pandemie kann 
man zufrieden mit dem Erreichten sein. Nachdem im Jahr 2014 die Friedhofsgebühren sowie 
die Benutzungsgebühren für die öffentlichen Gebäude verändert wurden, sind hier vorerst keine 
weiteren Gebührenänderungen geplant. Weiterhin hat die Stadtverordnetenversammlung ab 
dem 01.01.2016 eine Anpassung der Hebesätze beschlossen, um Nachteile im kommunalen 
Finanzausgleich zu verhindern. Zudem wurde zum 01.08.2018 eine neue 
Kostenbeitragssatzung für die Kindertagesstätten beschlossen, weil die Landesregierung eine 
Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches hinsichtlich der 
Beitragsfreistellung für Kinder ab dem dritten Lebensjahr vorgenommen hatte. In diesem Zuge 
wurde die gesamte konzeptionelle Arbeit neu ausgerichtet und die Öffnungszeiten erweitert. 
Weil der Teilergebnishaushalt Wasserversorgung in der Vergangenheit defizitär abgeschlossen 
hatte, wurde nach einer Neukalkulation der Wasserpreis zum 01.01.2019 kostendeckend 
angehoben.  
   
Im Haushaltsjahr wird das positive Jahresergebnis wieder dazu führen, dass der 
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) die Tilgungsleistungen 
übersteigt. Damit ist gesichert, dass die Tilgungsleistungen aus dem laufenden Ergebnis bezahlt 
werden können. Dies muss für die zukünftige Finanzplanung unbedingt weiterhin gesichert 
werden, weil ansonsten Kredite nur dauerhaft durch Aufnahme neuer Kredite getilgt werden 
könnten. Weiterhin wird die sparsame Haushaltsführung und eine damit einhergehende 
Ausgabedisziplin fortgesetzt.   
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B) Schuldenentwicklung der Dekade von 2013-2023 
 
Zu Beginn der jeweiligen Haushaltsjahre waren folgende Schuldenstände gegeben: 
 
01.01.2013                     5.709.858,00 EUR 
01.01.2014                     6.759.481,00 EUR  
01.01.2015                     7.882.678,00 EUR 
01.01.2016                     9.431.745,00 EUR  
01.01.2017                   11.402.334,00 EUR  
01.01.2018                   11.092.567,00 EUR  
01.01.2019                   10.952.925,00 EUR  
01.01.2020                   10.559.738,00 EUR 
01.01.2021                   10.170.362,00 EUR 
01.01.2022                     9.756.464,00 EUR  
01.01.2023                     9.064.064,00 EUR (erwartet) 

 
Die durch das Land Hessen mitfinanzierten Förderdarlehen sind nicht in der vorgenannten 
Aufstellung über die Entwicklung der Schulden 2013 bis 2023 enthalten. Weiterhin wird nicht 
erwartet, dass zum 01.01.2023 die Darlehensaufnahme aus dem Haushaltsplan 2022 noch 
notwendig wird. Für nähere Informationen wird auf die Einzeldarstellung der Schulden in der 
Verbindlichkeitenübersicht verwiesen. 
 
 
C) Entwicklung der Rücklagen ab 2009 
 
In der neu gefassten GemHVO, die ab dem 31.12.2011 gültig ist, gibt es u. a. Änderungen in 
der Darstellung der Rücklagen und der kumulierten Defizite. So sind gem. § 2 Abs. 4 GemHVO 
unter dem Ergebnishaushalt nachrichtlich die Defizite aufzuführen, die in den folgenden Jahren 
auszugleichen sind. Die Ergebnisentwicklung seit Beginn der doppischen Buchführung ist 
nachfolgend dargestellt: 
 
Überschüsse der ordentlichen Ergebnisse: 
 
Vortrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 
aus der kameralen Rechnungslegung zum 01.01.2009 

 
1.572.401,07 EUR 

Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2009 372.334,25 EUR 
Entnahme aus der Rücklage für den Jahresfehlbetrag 2010 - 119.206,39 EUR 
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2011 107.017,92 EUR 
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2012  120.390,23 EUR 
Auflösung der Rückstellung für Umlageverpflichtung 2012 3.492.700,00 EUR 
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2013  123.222,59 EUR 
Entnahme aus der Rücklage für den Jahresfehlbetrag 2014 - 148.519,92 EUR 
Entnahme aus der Rücklage für den Jahresfehlbetrag 2015 -140.570,60 EUR 
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2016 288.409,68 EUR 
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2017  441.506,54 EUR 
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2018  440.473,42 EUR 
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2019  564.883,23 EUR 
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2020  1.062.905,31 EUR 
Zuführung in die Rücklage aus dem vorläufigen Jahresüberschuss 
2021 

 
1.012.390,98 EUR 
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Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2022  
(lt. Haushaltsplan) 

 
36.996,00 EUR 

Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2023: 9.227.334,31 EUR 
 
Entwicklung der außerordentlichen Ergebnisse: 
 
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2009 7.856,16 EUR 
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2010 31.876,36 EUR 
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2011 67.004,70 EUR 
Entnahme aus der Rücklage aus dem Jahresfehlbetrag 2012  - 87.656,23 EUR 
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2013  4.240,06 EUR 
Entnahme aus der Rücklage aus dem Jahresfehlbetrag 2014 -26.324,11 EUR 
Zuführung in die Rücklage aus Jahresüberschuss 2015 4.558,18 EUR 
Entnahme aus der Rücklage aus dem Jahresfehlbetrag 2016 -20.177,54 EUR 
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2017  33.692,11 EUR 
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2018  11.552,26 EUR 
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2019  3.520,25 EUR 
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2020 83.992,53 EUR 
Zuführung in die Rücklage aus dem vorläufigen Jahresüberschuss 
2021 

 
59.738,05 EUR 

Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2022 
(lt. Haushaltsplan) 

0,00 EUR 

Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2023: 173.872,78 EUR 
 
 
D) Der Ergebnishaushalt 2023 
 
 
Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und 
Aufwendungen, die im Kalenderjahr 2023 entstehen werden. 
 
Die Erträge und Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt zusammen: 
 

 
 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 2.666.800 EUR 
Zu den größten Posten zählen hier die Wasser- und Zählergebühren. i. H. 
von 

 
845.000 EUR 

die Kanalbenutzungsgebühren i. H. von   705.000 EUR 
die Niederschlagswassergebühren i. H. von 380.000 EUR 
die Müllabfuhrgebühren i. H. von   350.000 EUR 

Privatrechtliche Leistungsentgelte: 160.405 EUR 
Zu den größten Posten zählen hier die Umsatzerlöse für  
die Landpacht i. H. von  60.000 EUR 
die Eintrittsgelder für das Steinbergbad i. H. von 27.000 EUR 
die Mieterlöse aus dem städtischen Objekt Südstraße 10 und Stadtkeller in 
Höhe von 

 
22.300 EUR 

den geplanten Holzverkauf i. H. von 20.000 EUR 
die Einnahmen aus dem Losverkauf i. H. von 11.000 EUR 
und dem Erbbauzins i. H. von 6.700 EUR 
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die Friedhofsgebühren i. H. von 128.000 EUR 
die Gebühren aus der Kinderbetreuung i. H. von  115.000 EUR 
die Benutzungsgebühren für die Gemeinschaftshäuser i. H. von  35.000 EUR 
und die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen i. H. von 30.000 EUR 
  
  
Kostenersatzleistungen und -erstattungen: 146.920 EUR 
Die wesentlichen Positionen stellen sich hier wie folgt dar:  
die Zuweisung für das Altglas und Altpapier von der Abfallwirtschaft des 
Landkreises Waldeck Frankenberg i. H. von 

 
55.000 EUR 

Lohnkostenerstattung für den Ordnungspolizeibeamten        28.500 EUR 
Lohnkostenerstattung vom Abwasserverband „Obere Orpe“ i. H. von 16.000 EUR 
Kostenerstattung für den Feuerwehrstützpunkt mit 7.700 EUR 
und die Verwaltungskostenerstattung des Abwasserverbandes „Obere 
Orpe“ 

 
4.000 EUR 

  
  
Steuern, steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträge aus  
gesetzlichen Umlagen: 8.915.000 EUR 
Zu den Posten der Steuern und steuerähnlichen Erträge gehören  
die Gewerbesteuer i. H. von 4.584.000 EUR 
die Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 2.886.000 EUR 
die Grundsteuer B i. H. von 627.000 EUR 
der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i. H. von  420.000 EUR 
die Spielapparatesteuer mit 280.000 EUR 
die Grundsteuer A i. H. von 87.000 EUR 
und die Hundesteuer i. H. von 31.000 EUR 
  
  
Erträge aus Transferleistungen: 178.700 EUR 
Bei dieser Position handelt es sich um Ausgleichsleistungen nach dem  
Familienleistungsgesetz i. H. von 178.700 EUR 
  
  
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und  
allgemeine Umlagen: 1.611.430 EUR 
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um  
die Schlüsselzuweisungen i. H. von 508.980 EUR 
Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung einschließlich der  
Zuweisungen für die U3-Betreuung i. H. von 750.000 EUR 
und die Landeszuweisung für Einzelintegration i. H. von 90.000 EUR 
  
  
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, 

 

-zuschüssen und –beiträgen: 1.074.586 EUR 
 
Für alle Investitionen, die aktiviert wurden, sind die dafür erhaltenen Zuweisungen,  
Zuschüsse und Beiträge auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen und analog zu  
den anfallenden Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen. Es handelt sich also um  
eine „Ausgleichsposition“ zu den Abschreibungen. 
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Sonstige ordentliche Erträge: 175.604 EUR 
Bei dieser Position handelt es sich hauptsächlich um   
die Konzessionsabgabe der EWF GmbH i. H. von 160.000 EUR 
und Erträge aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen i. H. von 12.400 EUR 
  
Personalaufwendungen: 4.145.022 EUR 
  
  
Versorgungsaufwendungen: 377.500 EUR 
Hierunter fallen die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse i. H. von 244.700 EUR 
die Beiträge an die Beamtenversorgungskasse i. H. von 60.000 EUR 
die Zuführung zu Pensions- 63.000 EUR 
und Beihilferückstellungen 9.800 EUR 
  
  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 2.766.229 EUR 
Material, Verbrauchsmaterial, sonst. Materialaufwand 103.160 EUR 
Energie (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser) 524.075 EUR 
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung 91.550 EUR 
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 21.100 EUR 
Reinigungsmittel und übriger sonstiger Materialaufwand 21.850 EUR 
Fremdleistungen für Erzeugnisse, Fremdentsorgung und Fremdreinigung 296.620 EUR 
Fremdinstandhaltung 408.770 EUR 
Mieten, Pachten, Leasing, Gebühren 137.266 EUR 
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 93.800 EUR 
Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten 563.300 EUR 
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 9.400 EUR 
Porto und Versandkosten, Datenübertragungskosten, Telefonkosten 43.550 EUR 
Amtliche Bekanntmachungen 4.600 EUR 
Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 48.700 EUR 
Aufwendungen für die Kram- und Viehmärkte 43.800 EUR 
Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Repräsentation, Geschenke und 
Kommunikation 

 
174.700 EUR 

Ausrüstung und Schutzkleidung für die Feuerwehren 20.000 EUR 
Wirtschaftsförderung 10.000 EUR 
Versicherungen und sonstige Beiträge 148.488 EUR 
Verfügungsmittel 1.500 EUR 
  
  
Abschreibungen 1.961.894 EUR 
Abschreibungen auf Ver- und Entsorgungsanlagen 738.600 EUR 
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Brücken 583.182 EUR 
Abschreibungen auf Gebäude 299.657 EUR 
Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und 
andere immaterielle Vermögensgegenstände 

 
127.252 EUR 

Abschreibungen auf Fahrzeuge  47.361 EUR 
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige  
Wirtschaftsgüter und sonstiges Anlagevermögen 165.842 EUR 
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Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere  
Finanzaufwendungen 704.865 EUR 
Hier werden die Kostenerstattungen für Wasserlieferungen der Städte 
Warburg und Volkmarsen i. H. von  

 
220.000 EUR 

die Kostenbeteiligung an den Landkreis Waldeck-Frankenberg 
für die Abfallbeseitigung i. H. von 

 
200.000 EUR 

die Kostenerstattung an den Mietschwimmmeister Christoph Böddeker für 
das Steinbergbad  

 
50.000 EUR 

sowie die Umlage an den Abwasserverband „Obere Orpe“ i. H. von 19.000 EUR 
und die Beiträge für Wasserverbände in Höhe von 17.000 EUR 
ausgewiesen.   
Außerdem handelt es sich hierbei um die Förderung des ÖNPV mit 31.000 EUR 
die Kostenbeteiligung für Betreuende Grundschulen i. H. von 29.000 EUR 
die Betriebskostenerstattung an die Stadt Warburg  im Bereich der 
Abwasserbeseitigung i. H. von 

 
45.000 EUR 

die Kosten der Jugendarbeit einschl. der Kostenbeteiligung an der 
kirchlichen Jugendpflege in Höhe von 

 
14.000 EUR 

und den Ausgleich von Nutzungseinschränkungen WSG 10.000 EUR 
Der Rest entfällt auf kleinere Beträge.  
  
  
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen  
Umlageverpflichtungen 4.660.784 EUR 
Hierbei handelt es sich um die Kreisumlage i. H. von 2.519.299 EUR 
die Schulumlage i. H. von 1.389.785 EUR 
die Gewerbesteuerumlage i. H. von 449.400 EUR 
die Heimatumlage i. H. von 279.300 EUR 
sowie die Abwasserabgabe i. H. von 23.000 EUR 
  
  
Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.916 EUR 
Grundsteuer in den Bereichen der bebauten und unbebauten Grundstücke 7.051 EUR 
Kfz.-Steuer 2.865 EUR 
  
  
Finanzerträge 55.500 EUR 
Die Posten der Finanzerträge bilden die  
Erträge aus der Beteiligung am Zweckverband EWF 30.000 EUR 
Zinsen für Steuernachforderungen einschl. Gewerbesteuernachzahlungen 14.000 EUR 
Mahngebühren und Säumniszuschläge i. H. von 10.500 EUR 
Zinserträge aus den gebildeten Rücklagen sowie im Kontokorrentverkehr 
i. H. von 

 
500 EUR 

und Zinserträge aus vorübergehend angelegten Mitteln i. H. von 500 EUR 
  
  
Zinsen und andere Finanzaufwendungen 316.500 EUR 
Zinsen für Investitionskredite 298.800 EUR 
Erstattungszinsen Gewerbesteuer  10.000 EUR 
Zinsen für Kredite bei der Domanialverwaltung und 4.300 EUR 
Zinsen für Kassenkredite 2.000 EUR 
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Zinsen für Investitionskredite im Rahmen des 
Sonderinvestitionsprogramms  

 
1.400 EUR 

  
  

 
E) Wesentliche Abweichungen der Ansätze des Ergebnishaushalts im Vergleich 
zum Ergebnishaushalt 2022: 
 
Durch die Bildung von Rückstellungen gem. § 39 GemHVO in der Eröffnungsbilanz per 
01.01.2009 für Pensionsverpflichtungen, Altersteilzeitverträge, Umlageverpflichtungen und 
ausstehende Rechnungen entsteht nun in zukünftigen Haushaltsplänen die Verpflichtung, diese 
Rückstellungen jährlich anzupassen. Das geschieht entweder durch Zuführungen, die als 
Kosten im Haushalt erscheinen, aber keine unmittelbaren Auszahlungen nach sich ziehen, oder 
in der Pos. 9 „Sonstige ordentliche Erträge“ als Erträge aus der Herabsetzung von 
Rückstellungen, die zwar das Ergebnis verbessern, aber keine Auswirkungen auf die 
Kassenlage verursachen. 
 
Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen der Arbeitnehmer ist das Ergebnis der 
Tarifrunde 2020 berücksichtigt. Darüber hinaus wurde neben den tariflichen 
Stufensteigerungen im Haushaltsjahr 2023 und in der Finanzplanung 2024 bis 2026 eine 2%ige 
Entgeltsteigerung einkalkuliert. Im Beamtenbereich wurde das Ergebnis der Besoldungsrunde 
für das Haushaltsjahr 2023, sowie die zusätzliche Besoldungserhöhung nach den 
Gerichtsurteilen des Bundesverfassungsgerichtes und des Hessischen 
Verwaltungsgerichtshofes einkalkuliert. Darüber hinaus wurde in der Finanzplanung 
vorsorglich ebenfalls eine Personalkostensteigerung von 3,0 % angenommen.  
 
Bei den Energiekosten für Gas und Heizöl wurde in nahezu allen Produkten teilweise eine 
deutliche Anpassung der Haushaltsansätze vorgenommen. Trotzdem wurden die Ansätze nicht 
überproportional gesteigert, weil derzeit nicht absehbar ist, wie sich die Preise und der 
Verbrauch im Haushaltsjahr entwickeln werden.  
 
 
Produkt 01 1111 Gemeindeorgane 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 
1.500 EUR auf 65.500 EUR. Dies ist darin begründet, dass die Beihilfeversicherung eine 
Preisanpassung vorgenommen hat. Aus dieser Kostenstelle werden mit 42.000 EUR vor allem 
die Aufwendungen des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung bezahlt.  
 
 
Produkt 01 1112 Hauptverwaltung 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum 
Haushaltsjahr 2022 um 3.800 EUR auf 42.950 EUR. Diese Erhöhung ist überwiegend auf die 
Anpassung des Sachkontos „Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen“ um 2.000 EUR von 
10.000 EUR auf 12.000 EUR zurückzuführen. Bedingt durch die Preissteigerungen und der in 
den vergangenen Jahren erhöhten Anzahl von Nachrufen, ist der Haushaltsansatz nicht mehr 
auskömmlich. Im Haushaltsjahr 2022 ist die Stadt Diemelstadt eine Städtepartnerschaft mit der 
französischen Stadt Izon eingegangen. Verantwortlich für die Städtepartnerschaft ist der Verein 
„Städtepartnerschaft Diemelstadt-Izon“. Aufgrund dessen wurde der Haushaltsansatz 
vorsorglich um 500 EUR auf 750 EUR erhöht. 
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Produkt 01 1113 Kämmerei 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 
1.900 EUR von 3.100 EUR auf 5.000 EUR. Hieraus werden die Softwarepflegekosten für das 
Personalabrechnungsprogramm VARIAL gezahlt. Die Erhöhung ist neben einer 
Lizenzerweiterung aufgrund gestiegener Abrechnungsfälle auch auf die Einführung einer 
digitalen Personalakte zurückzuführen.   
 
 
Produkt 01 1114 Stadtkasse 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 
2.000 EUR auf 28.080 EUR. Diese Steigerung ist auf die Erhöhung des Haushaltsplanansatzes 
der Bankspesen bzw. auf die Kosten des Geldverkehrs zurückzuführen. Die ist darin begründet, 
dass die Möglichkeit der bargeldlosen Zahlung eingeführt wurde, einerseits mit einem 
Standterminal im Fachdienst Bürgerservice und zusätzlich mit einem mobilen Terminal für den 
Außeneinsatz des Ordnungspolizeibeamten (OPB).      
 
 
Produkt 01 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 
Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 10.000 EUR höher 
ausfallen als im Vorjahr. Diese Erhöhung ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass die 
Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung im Haushaltsjahr um 15.000 EUR von 15.000 
EUR auf 30.000 EUR erhöht werden. Seit 2021 befindet sich eine Mitarbeiterin im 
Fortbildungslehrgang „Verwaltungsfachwirtin“ und wird diesen voraussichtlich im Sommer 
2024 abschließen. Zusätzlich beginnen zwei weitere Mitarbeiterinnen den dreijährigen 
Fortbildungslehrgang zur „Verwaltungsfachwirtin“. Darüber hinaus befindet sich ein 
Auszubildender im zweiten bzw. ab August 2023 im dritten Lehrjahr. Weiterhin ist im 
Haushaltsjahr eine neue Auszubildende zum Ausbildungsbeginn 2024 eingestellt worden. 
Diese Lehrgangskosten zuzüglich der entstehenden Fahrtkosten führen zu der Erhöhung des 
Haushaltsansatzes. Aus dem Haushaltsansatz werden auch die Fort- und Weiterbildungskosten 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus gezahlt. Auch hier besteht durch 
Rechtsänderungen und die stetig voranschreitende Digitalisierung Schulungsbedarf. Weiterhin 
wurden die Benutzerentgelte für das KGRZ um 2.000 EUR von 69.000 EUR auf 71.000 EUR 
steigen. Für das Haushaltsjahr sind keine neuen Programme vorgesehen, daher handelt es sich 
um normale Preissteigerungen der vorhandenen Software. Im Gegenzug hierzu konnten die 
Telefonkosten von 6.300 EUR um 800 EUR auf 5.500 EUR verringert werden. Der Ansatz 
sollte auskömmlich sein. Weiterhin konnte der Haushaltsansatz für die Aufwendungen für 
andere Beratungsleistungen im Haushaltsjahr und für den gesamten Finanzplanungszeitraum 
von 17.000 EUR um 7.000 EUR auf 10.000 EUR reduziert werden. Ein Betrag in Höhe von 
3.000 EUR ist der städtische Anteil an dem Kooperationsverbund mehrerer Städte und 
Gemeinden (Interkommunale Zusammenarbeit IKZ) für die Beratung zum Thema Datenschutz 
nach der Einführung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Damit verbunden entsteht 
mehr Rechtssicherheit und es sollen dadurch Datenschutzverletzungen und somit Haftungs- 
und/oder Schadensersatzansprüche vermieden werden.  Die Städte und Gemeinden in 
Deutschland, aber auch der Bund und die Länder müssen as Online-Zugangs-Gesetz (OZG) 
umsetzen. Da die Digitalisierung von 538 kommunalen Verwaltungsleistungen erfolgen muss, 
wird weiterhin ein Betrag in Höhe von 7.000 EUR für die Umsetzung im Rahmen der 
Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) mit den Gemeinden Breuna, Diemelsee und 
Willingen (Upland) sowie den Städten Volkmarsen und Zierenberg eingeplant.  
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Produkt 01 1116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 
Das Budget erhöht im Vergleich zum Vorjahr um 1.500 EUR von 3.500 EUR auf 5.000 EUR.  
Auf dem Sachkonto „übrige sonstige Personalaufwendungen“ werden die Kosten der 
Untersuchungen bei dem Arbeitsmedizinischen Dienst und die Kosten der 
Sicherheitstechnischen Betreuung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gebucht. Bedingt durch 
die regelmäßigen Untersuchungen, Arbeitsschutzsitzungen und Gefährdungsbeurteilungen ist 
der bisherige Ansatz nicht auskömmlich.     
   
 
Produkt 01 1117 Rathaus 
Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 4.200 EUR höher 
ausfallen als im Vorjahr. Diese Erhöhung ist mit 4.000 EUR überwiegend auf die zu erwartende 
Preissteigerungen beim Gas zurückzuführen.  
 
 
Produkt 01 1118 Bauhof 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 201.585 EUR um 20.350 EUR 
höher ausfallen als im Vorjahr. Die wesentlichen Veränderungen im Einzelnen: Der 
Haushaltsansatz für Strom erhöht sich um 2.000 EUR von 3.000 EUR auf 5.000 EUR, der 
Ansatz für Gas erhöht sich ebenfalls um 2.000 EUR von 4.000 EUR auf 6.000 EUR und die 
Treibstoffe erhöhen sich um 8.000 EUR von 32.000 EUR auf 40.000 EUR.  Die Aufwendungen 
für Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge erhöhen sich um 2.000 EUR auf 10.000 EUR. Der 
Haushaltsansatz für Leasingraten erhöht sich um 9.000 EUR von 80.000 EUR auf 89.000 EUR. 
Dies ist darin begründet, dass im Haushaltsjahr wieder Fahrzeuge ausgetauscht werden müssen, 
weil die Leasingverträge planmäßig auslaufen. Die hohe Steigerung ist überwiegend auf den 
Austausch des Unimogs zurückzuführen. Der Ansatz für die Gebäudebezogenen 
Versicherungen erhöht sich um 50 EUR auf 650 EUR. Dies ist auf die jährlichen 
Beitragsanpassungen zurückzuführen. Im Gegenzug hierzu können die Aufwendungen der 
Telefonkosten um 700 EUR von 3.500 EUR auf 2.800 EUR gesenkt werden und der 
Haushaltsansatz für Kfz.-Versicherungsbeiträge kann um 2.000 EUR von 11.000 EUR auf 
9.000 EUR gesenkt werden. Die Ansätze sollten auskömmlich sein.   
 
 
Produkt 02 1211 Statistik und Wahlen 
Im Jahr 2023 findet die Landtagswahl und die Wahl des Bürgermeisters statt. Bei der 
Landtagswahl bekommt die Stadt eine Kostenerstattung ausgezahlt. Die entstehenden Kosten 
für das Benutzerentgelt KGRZ, Porto- und Versandkosten, Amtliche Bekanntmachungen und 
die Erfrischungsgelder für die ehrenamtlichen Wahlhelfer sind mit insgesamt 28.150 EUR 
veranschlagt. 
 
 
Produkt 02 1221 Ordnungsamt 
Die Stadt Diemelstadt und die Stadt Volkmarsen haben im Kalenderjahr 2022 eine Öffentlich-
rechtliche Vereinbarung zur Beschäftigung eines gemeinsamen Ordnungspolizeibeamten 
geschlossen. Der Ordnungspolizeibeamte (OPB), der bei der Stadt Diemelstadt beschäftigt ist, 
arbeitet die Hälfte der tarifvertraglichen Arbeitszeit dieser Vollzeitstelle bei der Stadt 
Volkmarsen. Aufgrund dessen wird mit einer Kostenerstattung der hälftigen Personalkosten 
inkl. der tatsächlichen hälftigen Sachkosten u. a. für den Dienstwagen, Treibstoffe, Software in 
Höhe von insgesamt 28.500 EUR gerechnet. Bedingt hierdurch wird im Haushaltsplan 2023 
die Sachkonten für Treibstoffe mit 2.500 EUR, Instandhaltung von Fahrzeugen mit 1.000 EUR, 
Leasing des Fahrzeuges selbst mit 2.100 EUR, Kfz-Versicherungsbeiträge in Höhe von 750 

20



EUR und der Kfz-Steuer in Höhe von 60 EUR beplant. Weiterhin wurde der Ansatz für die 
Aufwendungen der Berufskleidung einmalig um 1.000 EUR von 500 EUR auf 1.500 EUR 
erhöht. Hieraus soll weitere Schutzkleidung für den OPB gekauft werden. Bei den Erträgen aus 
Bußgeldern und Verwarnungen wird vorjahresgleich mit 30.000 EUR gerechnet. 
 
 
Produkt 02 1222 Standesamt  
Bei den ordentlichen Erträgen wird der Ansatz konstant bei 8.000 EUR belassen. Die 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 650 
EUR auf 3.400 EUR. Dies ist darin begründet, dass die Kosten für die Fachliteratur gestiegen 
sind und die Brautpaare zukünftig ein kostenloses Stammbuch auf Wunsch erhalten sollen.   
 
 
Produkt 02 1261 Brandschutz 
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich die Aufwendungen um 
14.600 EUR auf insgesamt 147.990 EUR. Die wesentlichen Veränderungen im Einzelnen: Der 
Ansatz für das Sachkonto „Strom“ erhöht sich von 7.200 EUR um 1.800 EUR auf 9.000 EUR, 
das Sachkonto „Gas“ erhöht sich von 7.500 EUR um 7.500 EUR auf 15.000 EUR, das 
Sachkonto „Heizöl“ erhöht sich von 2.000 EUR um 2.000 EUR auf 4.000 EUR und das 
Sachkonto „Treibstoffe“ erhöht sich von 4.000 EUR um 1.000 EUR auf 5.000 EUR. Die 
Anpassung dieser vier „Energiekonten“ allein beträgt insgesamt 12.300 EUR.  Zudem wurden 
die Ansätze für Büromaterial um 100 EUR auf 200 EUR, sonstige Fremdinstandhaltung um 
1.000 EUR auf 2.500 EUR und Lizenzen und Konzessionen um 750 EUR auf 1.500 EUR 
erhöht, weil die vorhandenen Ansätze nicht auskömmlich sind bzw. voraussichtlich zukünftig 
nicht auskömmlich sein werden. Bei den Beiträgen für Gebäudebezogene Versicherungen 
erhöht sich der Ansatz um 200 EUR auf 3.050 EUR und bei den Beiträgen für sonstige 
Versicherungen erhöht sich der Ansatz um 250 EUR auf 10.750 EUR. Der Ansatz für die 
Erneuerung von Schutzbekleidung wurde konstant bei 20.000 EUR für das Haushaltsjahr 2023 
belassen. Aus diesem Sachkonto wird die geplante Ersatzbeschaffung von neuen 
Feuerwehrhelmen und die notwendige Ersatzbeschaffung von Feuerwehrschutzbekleidung 
gezahlt. Der Haushaltsansatz beim Sachkonto „Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis“ wird ebenfalls 
konstant bei 4.500 EUR belassen. Damit können wieder weitere Feuerwehrangehörige den 
Feuerwehrführerschein nach der Hess. Fahrberechtigungsverordnung (HFbV) im Haushaltsjahr 
erlangen bzw. einen Zuschuss zum LKW-Führerschein erhalten. Dadurch wird sichergestellt, 
dass ausreichend Feuerwehrkräfte vorhanden sind, die die entsprechenden Fahrzeuge fahren 
dürfen. Der Ansatz für die Aufwendungen für Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger wurde 
ebenfalls vorjahresgleich bei 20.000 EUR belassen. Damit wird auch weiterhin gewährleistet, 
dass alle ehrenamtlichen Führungskräfte eine Aufwandsentschädigung für die geleistete Arbeit 
erhalten.    
 
 
Produkt 02 1281 Katastrophenschutz  
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 
1.850 EUR von 6.150 EUR auf 8.000 EUR. Die überwiegende Erhöhung ist beim Sachkonto 
Wartungskosten mit 1.450 EUR zu verzeichnen. Dies ist in dem neuen Wartungsvertrag für die 
neuen digitalen Sirenensteuergeräte begründet.          
 
 
Produkt 04 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich zum Vorjahr von 5.030 EUR 
um 2.150 EUR auf 7.180 EUR. Dies ist überwiegend auf die Erhöhung der Ansätze für Strom 
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und Gas zurückzuführen. Aus dieser Kostenstelle werden u. a. die Weihnachtsbäume für die 
Ortsteile und die städtischen Einrichtungen gezahlt.  
 
 
Produkt 05 3311 Förderung der Wohlfahrtspflege 
Der Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz, Bad Arolsen, sowie die Mitgliedsbeiträge an das 
Waldecksche Diakonissenhaus, Bad Arolsen, und das Lebenshilfe-Werk, Korbach, werden mit 
insgesamt 250 EUR ausgewiesen. Der Ansatz bleibt zum Vorjahr unverändert. 
 
 
Produkt 05 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 
In diesem Produkt werden u. a. die Aufwendungen für den alljährlichen Seniorentag 
veranschlagt. Die Kosten sind in diesem Jahr wieder vorsorglich mit 8.000 EUR angesetzt und 
gleichzeitig werden 1.500 EUR als Eigenanteil der Teilnehmer kalkuliert, sodass der 
Seniorentag 6.500 EUR kosten wird, wenngleich die Ausrichtung im kommenden Jahr 
aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht als gesichert anzusehen ist. Weiterhin werden hier 
wieder die Aufwendungen und Erträge für Zukunftsprojekte, Bürgerbeteiligungen und 
Zukunftswerkstätten veranschlagt. Hierzu werden die Sachkonten „sonstige Aufwendungen für 
die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen“ sowie u. a. „Aufwendungen für 
Öffentlichkeitsarbeit“ mit jeweils 50.000 EUR beplant. Da die Stadt Diemelstadt immer wieder 
an Bundes- und Landeswettbewerben teilnimmt, um Fördergelder für verschiedenste 
Zukunftsthemen und Integrationsprojekte in Anspruch zu nehmen, wird gleichzeitig mit 
Zuweisungen von Bund und Land in Höhe von ebenfalls jeweils 50.000 EUR gerechnet. Somit 
stellen sich derzeit diese Aufwendungen und Erträge ergebnisneutral dar. Weiterhin werden in 
der Kostenstelle die Unterhaltungskosten des Bürgerbusses veranschlagt. Hierzu werden 
wieder die Sachkonten „Treibstoffe“ mit 1.500 EUR, „Instandhaltung von Fahrzeugen“ mit 500 
EUR und Kfz.-Versicherungsbeiträge mit 1.500 EUR beplant. Zudem werden dort die Ansätze 
für die jährlichen Kosten der Diemelstadt-App „Crossiety“ mit 6.200 EUR und die 
Mietaufwendungen für den „Meeting-Point“ Wrexen mit 3.500 EUR veranschlagt. Darüber 
hinaus werden wieder bei Sachkonto „Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche“ die 
jährlichen Kosten in Höhe von 6.000 EUR für das Projekt „Mädchenbus Nordhessen“ 
berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr wird das mit LEADER-Mitteln geförderte Projekt 
„Bridge2Diemelstadt Innovationslabor für Integration“ bei Sachkonto „Aufwendungen für 
Öffentlichkeitsarbeit“ mit zusätzlichen 93.000 EUR aufgestockt. Die Einzahlungen der 
LEADER-Mittel werden gem. Bewilligungsbescheid mit 43.000 EUR als Zuweisungen für 
laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden veranschlagt. Da das Projekt bereits 
2021 begonnen hat, wäre mit der kompletten Veranschlagung gewährleistet, dass das Projekt 
verlängert werden könnte.         
 
 
Produkt 06 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 
Aufgrund von Personalkostensteigerungen wurde der Ansatz für die Kostenbeteiligung an den 
Betreuenden Grundschulen um 500 EUR von 28.500 EUR auf 29.000 EUR angehoben. Diesem 
Ansatz kann entnommen werden, dass das Betreuungsangebot an den Schulen sehr stark 
nachgefragt wird.   
 
 
Produkt 06 3621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit 
Der Haushaltsansatz bleibt mit 14.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr konstant. Im 
Haushaltsjahr soll dem Kirchenkreisamt Waldeck-Frankenberg wieder ein Zuschuss in Höhe 
von 9.000 EUR ausgezahlt werden. Die Summe setzt sich aus jeweils 3.000 EUR für die drei 
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ehemaligen Kirchspiele Helmighausen, Rhoden und Wrexen zusammen. Mit dieser Summe soll 
die kirchliche Jugendpflege stundenweise weiter aufrechterhalten werden. Die verbleibenden 
5.000 EUR sind wieder für Zuschüsse an Vereine vorgesehen.   
 
 
Produkt 06 3651 Tageseinrichtungen für Kinder 
Die Einnahmen aus Kindergartengebühren werden mit insgesamt 115.000 EUR kalkuliert. Die 
Aufteilung erfolgt mit 50.000 EUR auf den Kindergarten Rhoden und mit 65.000 EUR auf den 
Kindergarten Wrexen. Dieser Unterschied ist darin begründet, dass im Kindergarten Wrexen 
eine größere Nachfrage nach den kostenpflichtigen Betreuungszeitmodulen besteht. Die 
laufenden Landeszuweisungen beziffern sich voraussichtlich auf 750.000 EUR. Dieser Ansatz 
wurde um 85.000 EUR erhöht, weil sich einerseits die Zuweisung nach der tatsächlichen 
Betreuungszeit richtet und zudem das Land Hessen die Pauschalen für die Kinderbetreuung 
jährlich anpasst. Weiterhin wird erwartet, dass sich die Einrichtung der sechsten Gruppe im 
Kindergarten Wrexen deutlich positiver auf die Zuweisungen auswirken wird. Die 
Landeszuweisungen für Einzelintegrationen betragen weiterhin 90.000 EUR, da davon 
ausgegangen wird, dass insgesamt vier Integrationskinder betreut werden. Die Aufwendungen 
für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 9.950 EUR auf 112.790 EUR. Im Einzelnen: 
Die Kosten für Strom erhöhen sich um Vergleich zum Vorjahr um 250 EUR auf 6.250 EUR 
und die Kosten für Gas erhöhen sich um 8.500 EUR auf 24.000 EUR.  Im Gegenzug hierzu 
können die Kosten für die Instandhaltungskosten von Einrichtung und Ausstattung sich wieder 
um 1.100 EUR auf 1.000 EUR verringern, weil im Vorjahr Küchenfronten und eine neue 
Arbeitsplatte im Kindergarten Wrexen ausgetauscht wurden. Die Aufwendungen für 
Fremdentsorgung steigen um 500 EUR auf 1.500 EUR, weil im Kindergarten Wrexen die 
Entsorgung des Mülls über einen Container stattfindet. Die Aufwendungen für Fort- und 
Weiterbildung werden um 1.000 EUR auf 8.000 EUR erhöht. Bedingt durch die steigende 
Anzahl der Erzieherinnen ist es erforderlich, Fortbildungsmöglichkeiten anzubieten. Zudem 
steigen die Beiträge für die Gebäudebezogenen Versicherungen um 300 EUR auf 3.600 EUR 
und die sonstigen Versicherungen um 100 EUR auf 3.700 EUR. Der Beitrag an kommunale 
Spitzenverbände steigt um 400 EUR auf 800 EUR. Dies ist darin begründet, dass jetzt auch der 
Kindergarten Rhoden Mitglied der Diakonie geworden ist. Die Mitgliedschaft ist sehr hilfreich, 
weil es u. a. Hilfestellungen bei der Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) und 
der Weiterentwicklung des Qualitätshandbuches gibt. Das schlussendliche Defizit erhöht sich 
insbesondere aufgrund gestiegener Personalkosten und trotz der erhöhten Erträge auf 1.036.443 
EUR. 
 
   
Produkt 06 3651 Kinderspielplätze 
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben vorjahresgleich bei 4.905 EUR. 
Damit sollen die zahlreichen Kinderspielplätze in Diemelstadt vorschriftsmäßig 
instandgehalten werden.  
 
 
Produkt 06 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit 
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der Ansatz um 200 EUR von 
1.600 EUR auf 1.800 EUR angehoben. Dies ist ausschließlich auf die erwartete Steigerung des 
Gaspreises zurückzuführen.   
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Produkt 08 4241 Sportanlagen 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben im Budget bei unveränderten 4.650 
EUR. Im Budget sind wieder Haushaltsmittel in Höhe von 3.500 EUR für Hilfsstoffe (z. B. 
Dünger für die Sportplätze) vorgesehen und neben Materialaufwendungen für Gebäude und 
Außenanlagen in Höhe von 150 EUR werden zusätzlich 1.000 EUR für sonstige 
Fremdinstandhaltungsarbeiten eingeplant. Somit können kleine Reparaturarbeiten selbst oder 
durch eine Fachfirma ausgeführt werden.           
 
    
Produkt 08 4242 Freibad Rhoden 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen vorjahresgleich 28.200 EUR. 
Insgesamt schließt das Budget mit einem Verlust in Höhe von 32.868 EUR.    
 
 
Produkt 08 4243 Steinbergbad 
Die laufenden Kosten für die Unterhaltung erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.050 
EUR und beziffern sich somit auf 90.700 EUR. Dies ist überwiegend darauf zurückzuführen, 
dass der Ansatz für Instandhaltung von Gebäuden einmalig im Haushaltsjahr um 5.000 EUR 
auf 6.000 EUR erhöht wird. Es sollen im Haushaltsjahr dringend die abgängigen Außentüren 
des Gebäudes ausgetauscht und zudem Malerarbeiten durchgeführt werden. Für die 
Kooperation mit der Bäderbetriebsgesellschaft Korbach mbH im Rahmen eines 
Betriebsaufsichtsvertrages werden bei dem Sachkonto „sonstige Erstattungen an sonstige 
öffentliche Sonderrechnungen“ wieder 7.200 EUR veranschlagt. Dieser Betrag ist an die 
vorgenannte Gesellschaft für die Betriebsaufsicht des Steinbergbades zu zahlen. Der Ansatz für 
die Sicherstellung des Badebetriebes durch einen externen Dienstleister wurde wieder bei 
Sachkonto „sonstige Erstattungen an private Unternehmen“ mit 50.000 EUR veranschlagt. 
Insgesamt schließt das Budget mit einem Verlust in Höhe von 173.288 EUR.  
 
 
Produkt 09 5111 Vermessung 
Für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, Vermessungskosten von 
Grundstücken und für die Kosten der Beteiligung an den umfangreichen 
Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen wird im Haushaltsjahr 2023 und im 
gesamten Finanzplanungszeitraum ein Betrag in Höhe von 65.000 EUR in Ansatz gebracht. Für 
die Erstellung einer Potentialanalyse und Entwicklung von Bebauungsplänen für 
Freiflächenphotovoltaikanlagen sind vorsorglich weitere 10.000 EUR vorgesehen, so dass der 
Ansatz insgesamt einmalig auf 75.000 EUR steigt.    
 
 
Produkt 09 5112 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
In diesem Produkt werden sämtliche Aufwendungen und Erträge veranschlagt, die mit den 
umfangreichen Förderprogrammen, wie Stadtsanierung Rhoden, Einfache Stadterneuerung und 
Städtebaulicher Denkmalschutz im Zusammenhang stehen. Außerdem sind die Aufwendungen 
und Erträge aus dem Stadtumbau Nordwaldeck hier enthalten. Weiterhin werden hier erstmalig 
die Planungs- bzw. Begleitkosten des Integrierten kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) 
veranschlagt. Die Erträge aus Zuweisungen von Bund und Land in Höhe von 8.800 EUR 
werden als Zuweisungen für das Trägerhonorar der Wohnstadt erwartet. Zudem werden bei den 
Landeszuweisungen weitere 46.000 EUR aus der IKEK-Förderung erwartet, sodass der Ansatz 
50.400 EUR beträgt. Die Förderung beträgt 55 % der Nettokosten. Die Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen betreffen zum einen die Gebühren für die Prüfung von 
Verwendungsnachweisen für die WIBank in Höhe von 3.000 EUR und zum anderen werden 
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12.600 EUR als Anteil der Stadt Diemelstadt für das Trägerhonorar der Wohnstadt sowie eine 
Abgabe an das Kompetenzzentrum veranschlagt. Die Aufwendungen für das IKEK-Programm 
werden vorsorglich mit 100.000 EUR veranschlagt. Hieraus sollen auch die Maßnahmen 
gezahlt werden, die nicht aktivierungsfähig sind und somit Aufwendungen darstellen. Die 
Abschreibungen in Höhe von 185.339 EUR resultieren vorrangig aus den geleisteten 
Investitionszuschüssen an die einzelnen Bauherren, die im Rahmen der Förderprogramme von 
der Stadt Diemelstadt bezuschusst worden sind. Darin enthalten sind auch die Zuschüsse aus 
dem Leerstandsmanagement. Dagegen stehen in der Position 08 als Erträge aus der Auflösung 
von Sonderposten 130.113 EUR aus den Zuweisungen von Bund und Land, die zu den 
vorgenannten Investitionen vereinnahmt wurden. Der Ansatz bei den sonstigen Erstattungen an 
Gemeinden beträgt 9.000 EUR. Dieser Betrag dient der Personalkostenerstattung an die Stadt 
Bad Arolsen für den beauftragten Mitarbeiter des Stadtumbaus Nordwaldeck.  
 
 
Produkt 11 5331 Wasserversorgung 
Die Erträge aus Wasser- und Zählergebühren werden, nachdem der Wasserpreis zum 
01.01.2019 angehoben wurde, wieder voraussichtlich 845.000 EUR betragen. Die 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 5.400 EUR auf insgesamt 174.901 
EUR. Diese Erhöhung ist auf folgende Änderungen zurückzuführen: Die Treibstoffe erhöhen 
sich um 3.000 EUR von 4.000 EUR auf 7.000 EUR und die Aufwendungen für Fort- und 
Weiterbildung erhöhen sich um 1.500 EUR auf 4.500 EUR. Dies ist darin begründet, dass die 
beiden Mitarbeiter einen Schweißer-Lehrgang besuchen sollen. Die Aufwendungen für 
Gebäudebezogene Versicherungen erhöhen sich um 200 EUR von 2.000 EUR auf 2.200 EUR. 
Die Erhöhung bei Sachkonto „Aufwendungen für andere Beratungsleistungen“ in Höhe von 
1.500 EUR von 13.000 EUR auf 14.500 EUR ist darin begründet, dass die Mittel zur Beratung 
der Wasserrahmenrichtlinie vom Land Hessen bereits im Vorjahr gekürzt wurden und zudem 
eine zweite Arbeitskreissitzung im Jahr notwendig ist. Die Vorjahresanpassung ist nicht 
auskömmlich. Im Gegensatz hierzu können die Aufwendungen von Kfz-Leasing um 500 EUR 
von 12.500 EUR auf 12.000 EUR gesenkt werden. Weiterhin können auch die Kfz-
Versicherungsbeiträge um 300 EUR von 2.000 EUR auf 1.700 EUR reduziert werden. Unter 
der Pos. 15 bei den „Zuschüssen für lfd. Zwecke an private Unternehmen“ wird der Betrag 
wieder um 2.000 EUR auf 10.000 EUR herabgesetzt. Dies ist darin begründet, dass der Ansatz 
für die Ausgleichzahlungen nach dem Wasserschutzgesetz (WSG) auskömmlich sein sollte. 
Das Sachkonto „sonstigen Erstattungen an Gemeinden“ erhöht sich um 40.000 EUR von 
180.000 EUR auf 220.000 EUR. Dies ist in der Preiserhöhung für das Frischwasser aus 
Warburg begründet. Weiterhin wird hieraus auch der Wassereinkauf bei der Stadt Volkmarsen 
bezahlt. Das Haushaltsjahr schließt mit einem Defizit in Höhe von rd. 36.800 EUR.   
 
 
Produkt 11 5371 Abfallbeseitigung 
Die Benutzungsgebühren werden im Haushaltsjahr mit 350.000 EUR erwartet. Neben den 
Einnahmen in Höhe von 7.500 EUR für die Altglascontainer werden weitere 12.500 EUR als 
Rückerstattung für das Altpapier erwartet. Weiterhin wird wieder mit 35.000 EUR an 
Rückerstattung für Transportkosten gerechnet, die durch die Stadt Diemelstadt zunächst zu 
bezahlen sind und dann durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft erstattet werden. Diese 
Einnahmen in Höhe von 55.000 EUR befinden sich zusammen auf dem Sachkonto 
„Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechn.“ Die Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 10.150 EUR auf 214.275 EUR. Die 
überwiegende Steigerung um 10.000 EUR von 180.000 EUR auf 190.000 EUR ist dem 
Sachkonto „Abfuhrkosten Unternehmer“ zu entnehmen.  Dies ist auf die gestiegenen 
Treibstoffkosten des Dienstleisters zurückzuführen. Durch Auflösung des Sonderpostens für 
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den Gebührenausgleich in der Position 08 in Höhe von 21.025 EUR wird dieser 
Gebührenhaushalt ausgeglichen (dies entspricht einer Entnahme aus dem Sonderposten für 
Gebührenausgleich, der früheren Gebührenausgleichsrücklage). Auch im 
Finanzplanungszeitraum bis 2025 wird eine gleichbleibende Rücklagenentnahme zum 
Gebührenausgleich führen.   
 
 
Produkt 11 5381 Abwasserbeseitigung 
Die Ansätze für Kanalbenutzungsgebühren und Niederschlagswassergebühren werden im 
Vergleich zum Vorjahr konstant bei 705.000 EUR bzw. 380.000 EUR veranschlagt. Die 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich insgesamt um 26.500 EUR auf 
308.748 EUR. Dies ist überwiegend auf die Erhöhung der Wartungskosten um 12.500 EUR 
von 2.500 EUR auf 15.000 EUR, der Stromkosten um 10.000 EUR von 80.000 EUR auf 90.000 
EUR, die Erhöhung der Kosten für Gas um 3.500 EUR von 2.500 EUR auf 6.000 EUR und die 
Erhöhung der Kosten für Treibstoffe um 1.000 EUR von 3.500 EUR auf 4.500 EUR 
zurückzuführen. Die Wartungskosten erhöhen sich, weil im Haushaltsjahr der Dekanter für die 
Schlammentwässerung der Kläranlage Wrexen gewartet werden muss. Zudem muss die 
Gaswarnanlage aufgrund gesetzlicher Vorschriften nunmehr zweimal jährlich gewartet werden. 
Weiterhin steigen die Aufwendungen für Leasing um 1.700 EUR von 3.500 EUR auf 5.200 
EUR, weil planmäßig ein Leasingauto ausgetauscht werden muss und dies zu höheren 
Aufwendungen führt. Bei den Aufwendungen für Fremdentsorgung bleibt der Planansatz 
konstant bei 100.000 EUR. Hieraus wird die Klärschlammentsorgung gezahlt. Im Gegensatz 
hierzu kann das Konto „Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung“ wieder um 2.500 EUR 
von 3.000 EUR auf 500 EUR verringert werden. Dies ist darin begründet, dass der 
Auszubildende im vergangenen Haushaltsjahr seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat. 
Weiterhin wurde aufgrund von Beitragsanpassungen das Konto für die gebäudebezogenen 
Versicherungen um 300 EUR von 6.200 EUR auf 6.500 EUR erhöht. Bei der Pos. 15 bleibt der 
Vorjahresansatz bei den „sonstigen Erstattungen an Gemeinden“ konstant bei 45.000 EUR. 
Hieraus werden die Entsorgungskosten des Abwassers für den Stadtteil Wethen an die 
Zentralkläranlage Warburg bezahlt. Für den Gebührenausgleich ist kein Sonderposten mehr 
vorhanden. Der Gebührenhaushalt schließt mit einem Verlust in Höhe von 130.270 EUR ab. 
Im Finanzplanungszeitraum erhöht sich das Defizit weiter. Dies ist u. a. neben den Erhöhungen 
der Energiekosten auch auf das Ende der Ausbildungsoffensive und somit auf die temporär 
vorhandene erhöhte Personalausstattung im Abwasserbereich zurückzuführen.  
 
 
Produkt 12 5411 Straßen, Wege, Brücken 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Budget um 5.000 EUR von 
75.400 EUR auf 80.400 EUR. Die Erhöhung ist darin begründet, dass der Ansatz für 
Instandhaltungskosten des Sachanlagevermögens um 5.000 EUR von 55.000 EUR auf 60.000 
EUR angehoben wurde. Dies ist auf die stetig steigenden Unterhaltungsmaßnahmen an dem 
vorhandenen Straßennetz zurückzuführen. Zudem sollen verstärkt auch 
Fahrbahnmarkierungsarbeiten im Stadtgebiet durchgeführt werden, weil viele 
Fahrbahnmarkierungen verblichen oder zum Teil gar nicht mehr sichtbar sind. Weiterhin ist ein 
Betrag in Höhe von 5.000 EUR in den Materialaufwendungen enthalten für das Austauschen 
von ausgeblichenen Verkehrsschildern im gesamten Stadtgebiet, weil in diesem Bereich in den 
vergangenen Jahrzehnten ein Unterhaltungsstau entstanden ist.  
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Produkt 12 5412 Straßenbeleuchtung 
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird der Ansatz des Sachkontos 
„Wartungskosten“ um 1.000 EUR von 13.000 EUR auf 14.000 EUR erhöht. Dies ist auf die 
Preisanpassungen zurückzuführen. Die Stromkosten werden konstant bei 24.000 EUR belassen. 
Es wird erwartet, dass die weitere Umrüstung auf LED-Technik und die damit verbundenen 
Einsparungen beim Stromverbrauch die Erhöhung des Strompreises ausgleichen.   
 
 
Produkt 12 5413 Straßenreinigung, Winterdienst 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben vorjahresgleich bei 17.000 EUR.  
Aus dem Sachkonto „Betriebsstoffe“ wird das Streusalz für den Winterdienst und aus dem 
Sachkonto „sonstige weitere Fremdleistungen“ kann bei zukünftigen Großwetterlagen eine 
evtl. notwendig werdende externe Unterstützung des städtischen Winterdienstes gezahlt 
werden.     
 
 
Produkt 12 5471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs 
Der Vorjahresansatz für die laufende Instandhaltung und Wartung der Buswartehallen bleibt 
mit 500 EUR unverändert. Die Kostenbeteiligung für die Nutzung des Anrufsammeltaxis wird 
aufgrund der nach der Corona-Pandemie wieder steigenden Nachfrage, aber auch durch 
Preisanpassungen, von 30.000 EUR auf 31.000 EUR erhöht. Die Erhöhung würde noch höher 
ausfallen, wenn der Landkreis Waldeck-Frankenberg den seinerzeitigen 
Finanzierungsschlüssel von 50% zu 50% nicht auf 35 % zu 65 % seit 2019 und ab 2021 auf 30 
% zu 70 % zugunsten der Gemeinden abgeändert hätte.  
 
 
Produkt 13 5511 Grünanlagen/Freizeiteinrichtungen 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 10.000 EUR von 51.965 
EUR auf insgesamt 61.965 EUR. Hierbei ist besonders der Ansatz in Höhe von 25.000 EUR 
für die „Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch“ erwähnenswert. Dadurch sollen 
wieder vor allem die notwendigen Baumentastungsarbeiten, aber auch das Schneiden der 
städtischen Hecken bezahlt werden. Insbesondere bei den Baumentastungsarbeiten fallen 
jährlich hohe Kosten an. Auch der Ansatz des Sachkontos „Aufwendungen für Berufskleidung 
und Arbeitsschutzmittel“ bleibt vorjahresgleich bei 1.500 EUR. Hieraus wird überwiegend die 
Arbeitsschutzkleidung der wechselnden Mitarbeiter aus den von der Bundesagentur für Arbeit 
geförderten Maßnahmen gezahlt. Der Ansatz beim Sachkonto „Entwicklungs-, Versuchs- und 
Konstruktionsarbeiten Dritter“ in Höhe von 15.000 EUR bleibt im Vergleich zum Vorjahr 
ebenfalls gleich. Damit wird die laufende Überprüfung und Fortschreibung des Baumkatasters 
finanziert. Der Ansatz für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen erhöht sich 
einmalig im Haushaltsjahr um 10.000 EUR von 500 EUR auf 10.500 EUR. Dies ist darin 
begründet, dass die Schützhütte Wethen in Eigenleistung vom Ortsbeirat saniert werden soll.  
Die Kosten der Aufwendungen für sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche 
Sonderrechnungen unter Pos. 15 kann um 1.200 EUR von 3.200 auf 2.000 EUR gesenkt 
werden, weil dieser Ansatz auskömmlich ist.   
 
 
Produkt 13 5521 Wasserläufe, Wasserbau 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben im Vergleich zum Vorjahr konstant. 
Hieraus wird u. a. die Unterhaltung der Uferrandstreifen bezahlt. Der Ansatz unter Pos. 15 
erhöht sich um 2.000 EUR von 15.000 EUR auf 17.000 EUR. Dies ist auf eine Kostensteigerung 
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der Verbandsbeiträge an den Hessischen Wasserverband Diemel und den 
Diemelwasserverband Warburg zurückzuführen.  
 
 
Produkt 13 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen 
Bedingt durch die jüngste Friedhofssatzung und der damit verbundenen Gebührenanpassung 
wird der Haushaltsansatz der Bestattungsgebühren mit 128.000 EUR und die Erträge aus 
öffentlichen Verwaltungsgebühren mit 2.600 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen erhöhen sich um 1.500 EUR von 65.770 auf 67.270 EUR, der 
Gebührenhaushalt kann erneut ausgeglichen geplant werden und bleibt auch im 
Finanzplanungszeitraum nahezu kostendeckend. Die Erhöhung ist komplett auf die Anpassung 
des Sachkontos „Strom“ zurückzuführen. Bedingt durch das Jahresergebnis 2021 und die zu 
erwartenden Preissteigerungen ist der Ansatz nicht auskömmlich.  
 
 
Produkt 13 5541 Naturschutz und Landschaftspflege 
Beim Sachkonto „Beiträge an kommunale Spitzenverbände und Vereine“ wurde erstmalig ein 
Ansatz in Höhe von 240 EUR gebildet. Dies ist auf die neue Mitgliedschaft im Verein 
„Klimaneutrales Waldeck-Frankenberg e.V.“ zurückzuführen.  
 
  
Produkt 13 5552 Forstwirtschaftliche Unternehmen 
Bei den Erträgen aus dem Holzverkauf wird ein Betrag in Höhe von 10.000 EUR und beim 
Gabeholz von 2.700 EUR erwartet. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist 
wieder mit Aufwendungen in Höhe von 42.810 EUR geplant worden. Die Zahlen dieses 
Produkts sind überwiegend aus dem letztjährigen Forstwirtschaftsplan übernommen worden. 
Es besteht weiterhin noch eine Rückstellung für die Aufforstung des Stadtwaldes in Höhe von 
16.000 EUR, die ggf. noch ertragswirksam aufgelöst werden kann.  
 
 
Produkt 15 5711 Wirtschaftsförderung 
Beim Sachkonto „Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit“ wurde der Haushaltsansatz 
vorjahresgleich bei 10.000 EUR belassen. Weiterhin bleibt der Ansatz in Höhe von 500 EUR 
für die Anmietung von Flächen für die beiden Richtfunkanlagen auf dem Schloss Rhoden und 
der „Quastholle“ bestehen, solange das Erfordernis hierfür besteht.  
 
 
Produkt 15 5731 Kram- und Viehmärkte 
Aufgrund der Corona-Pandemie haben in den Kalenderjahren 2020 und 2021 der Rhoder Kram- 
und Viehmarkt und die Pferdeleistungsschau in Wrexen nicht stattfinden können. Im 
Kalenderjahr 2022 fanden die Veranstaltungen wieder statt. Die Ausrichtungen im Jahr 2023 
werden auch wieder fest eingeplant und daher werden die Ansätze vorjahresgleich 
veranschlagt.  
 
 
Produkt 15 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw. 
Die Benutzungsgebühren werden wie im Vorjahr mit 35.000 EUR veranschlagt. Die 
Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 28.760 EUR auf 155.100 
EUR. Die Erhöhung ist mit 27.000 EUR nahezu komplett auf die Erhöhung der Energiekosten 
von Strom, Gas und Heizöl zurückzuführen. Weiterhin erhöhen sich die Telefonkosten um 
1.260 EUR von 240 EUR auf 1.500 EUR. Dies ist darin begründet, dass die Stadthalle Rhoden 
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einen neuen Internetanschluss erhalten hat und das Gemeinschaftshaus Rhoden nach dem 
Auszug des Bürgerservice weiterhin einen Internet- und Telefonanschluss behält. Auf die zu 
erwartende Beitragsanpassung bei den gebäudebezogenen Versicherungen sind zusätzliche 500 
EUR zurückzuführen. Der Zuschussbedarf sämtlicher Dorfgemeinschaftshäuser, 
Mehrzweckhallen usw. beträgt nunmehr 254.140 EUR, wovon rd. 43 % auf Abschreibungen 
zurückzuführen ist.   
 
 
Produkt 15 5733 Allgemeines Grundvermögen 
Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben vorjahresgleich bei 95.100 EUR. Die 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 2.960 EUR von 15.860 EUR 
auf 18.820 EUR. Hierfür sind ebenfalls die Erhöhungen der Strom- und Gaskosten und die 
Beitragsanpassungen der Gebäudeversicherungen verantwortlich. Bei der Position 18 bleibt die 
Grundsteuer mit 3.470 EUR ebenfalls konstant.  
 
 
Produkt 15 5751 Tourismus 
Der Ansatz für die öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren bleibt bei 2.000 EUR 
vorjahresgleich. Hier werden die Erträge aus der Vermietung der Veranstaltungsarena und des 
Toilettenwagens gebucht. Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit beläuft sich vorjahresgleich auf 
5.000 EUR. Hieraus werden u. a. die Aufwendungen für den „Arbeitskreis Diemelradweg“ in 
Höhe von 1.500 EUR bestritten.  Darüber hinaus wird wieder ein Betrag in Höhe von 1.100 
EUR für Beiträge an die Tourismusverbände eingestellt. Darin enthalten sind der 
Stärkungsanteil an der Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH des Landkreises 
Waldeck-Frankenberg und der Jahresbeitrag am Tourismusverband Twistesee e. V. Aber auch 
Aufwendungen in Höhe von 450 EUR für die Kfz.-Versicherungsbeiträge der mobilen 
Veranstaltungsarena und für den Toilettenwagen müssen hier wieder veranschlagt werden. 
Weiterhin sind die Personalkosten für die Teilnahme an der LEADER-Region mit 11.600 EUR 
jährlich vorgesehen. Zudem wurde hier ein Anteil am Zweckverband Green Trails in Höhe von 
12.100 EUR angesetzt.  
 
 
Produkt 16 5311 Konzessionen 
Die Erträge aus der Konzessionsabgabe werden aufgrund des Jahresergebnisses 2021 um 
60.000 EUR von 220.000 EUR auf 160.000 EUR gesenkt. Dies ist darin begründet, dass sich 
die Sondervertragskunden die Konzessionsabgabe erstatten lassen können und dies auch 
wahrnehmen.       
 
 
Produkt 16 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 2.886.000 EUR errechnet worden, was 
einer Erhöhung von 303.000 EUR entspricht. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht 
sich um 30.200 EUR auf 420.000 EUR. Die Grundsteuer A wird vorjahresgleich mit 87.000 
EUR und die Grundsteuer B mit 627.000 EUR erwartet. Die Einnahme aus der Gewerbesteuer 
wird nun mit 4.584.000 EUR prognostiziert. Die Spielapparatesteuer bleibt konstant bei 
280.000 EUR. Die Einnahmen aus der Hundesteuer werden um 5.000 EUR von 26.000 EUR 
auf 31.000 EUR angehoben, weil die Zahl der Hunde in Diemelstadt in den letzten Jahren stark 
zugenommen hat. Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz betragen 
voraussichtlich 178.700 EUR. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um 91.477 EUR auf 
508.980 EUR. Dies ist insbesondere auf die starke Steigerung des Grundbetrages bei der KFA-
Berechnung zurückzuführen. Die Kreisumlage erhöht sich voraussichtlich um 206.643 EUR 
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auf 2.519.299 EUR, die Schulumlage erhöht sich um 113.997 EUR auf 1.389.785 EUR. 
Aufgrund der Erträge an Gewerbesteuer wird die daraus zu zahlende Heimatumlage mit 
279.300 EUR und die Gewerbesteuerumlage mit 449.400 EUR veranschlagt.  
 
 
Produkt 16 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
Als „Erträge aus anderen Beteiligungen“ wurden wieder 30.000 EUR veranschlagt. Hierbei 
handelt es sich um die avisierte 6%ige Verzinsung der Einlage in den Zweckverband der EWF 
GmbH, Korbach. Die Bankzinsen für Investitionskredite werden voraussichtliche 298.800 EUR 
betragen. Die Bankzinsen für Kredite der Domanialverwaltung Bad Arolsen werden mit 4.300 
EUR beziffert. Die Bankzinsen für Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogramm sind mit 
1.400 EUR rückläufig. Dies ist darin begründet, dass eine Prolongation der Darlehensverträge 
durchgeführt wurde, weil die Sollzinsbindungsperioden endeten. Die neuen Sollzinssätze liegen 
nun überwiegend bei rd. 0,5 %. Insgesamt erhöht sich der Zinsaufwand aufgrund der neu 
aufzunehmenden Darlehen um 12.300 EUR auf 316.500 EUR, wird aber in 
Finanzplanungszeitraum stark zunehmen. 
 
 
F) Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 
 
Im Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und 
Finanzierungstätigkeit vorgesehen: 
 
 
Produkt 01 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 
I-1115 
Für die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) der Verwaltung sind 1.500 
EUR vorgesehen. Geringwertige Wirtschaftsgüter sind abnutzbare bewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständiger Nutzung fähig sind, und deren 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das einzelne Wirtschaftsgut 800 EUR nicht 
übersteigen. Sie werden im Anschaffungsjahr abgeschrieben. Weiterhin wird für die 
Büroausstattung ein Betrag in Höhe von 5.000 EUR angesetzt. Dieser Betrag ist pauschal für 
Ersatzinvestitionen, z. B. für Bürodrehstühle, höhenverstellbare Schreibtische und 
Rollcontainer geplant. Zudem sind 15.000 EUR für die Beschaffung von Software und 
Lizenzen vorgesehen, damit die Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des 
Onlinezugangsgesetzes (OZG) weiter vorangetrieben werden können.  
 
 
Produkt 01 1117 Rathaus 
I-1117 
Hier fallen Auszahlungen in GWG in Höhe von 1.000 EUR für unvorhergesehene kleine 
Anschaffungen an.  
 
 
Produkt 01 1118 Bauhof 
I-1118  
Auch hier wird vorsorglich ein GWG-Ansatz in Höhe von 1.000 EUR gebildet. An 
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 16.000 EUR eingeplant. Hiervon soll 
für 8.000 EUR eine elektronische Schließanlage in den Baubetriebshof gekauft werden und ein 
neuer Anhänger für den Aufsitzmäher zum Preis von 4.500 EUR. Weitere 3.500 EUR sind 
entsprechend nach Bedarf für Ersatzbeschaffungen bei den Werkzeugen vorgesehen.   
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Produkt 02 1261 Brandschutz 
I-1261 
Für den Brandschutz sind GWG in Höhe von 2.500 EUR eingeplant worden. An 
feuerwehrtechnischer Ausrüstung sind 14.500 EUR vorgesehen. Diese beiden Ansätze sind 
gebildet worden, um im Haushaltsjahr notwendige Ersatzbeschaffungen zu tätigen. Für rd. 
2.500 EUR soll für das Gerätehaus Wethen ein Notstromaggregat angeschafft werden und 
weiterhin für die Feuerwehr Wethen neue Handsprechfunkgeräte in Höhe von 1.500 EUR. Für 
die Feuerwehr Rhoden soll eine neue Rettungssäge für 2.000 EUR und für die Feuerwehr 
Helmighausen soll ein Waldbrandtragekorb für 1.000 EUR gekauft werden. Zudem soll die 
Bestuhlung für das Gerätehaus Wethen für rd. 2.500 EUR ausgetauscht werden. Für die 
Investitionen in die Feuerwehreinrichtungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 500.000 EUR 
neu veranschlagt worden. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Für den Umbau der 
vorhandenen Feuerwehrgarage/des vorhandenen Feuerwehrgerätehauses Ammenhausen sollen 
40.000 EUR bereitgestellt werden. Bedingt durch die anstehende Ersatzbeschaffung eines TSF-
W besteht hier dringender Handlungsbedarf, weil das neue Fahrzeug nicht in das vorhandene 
Gebäude passt. Weiterhin sollen für jeweils 50.000 EUR drei neue Fahrzeugstellplätze/Garagen 
an die Feuerwehrgerätehäuser Hesperinghausen, Wethen und Wrexen gebaut werden, damit 
dort zukünftig jeweils ein Mannschaftstransportwagen (MTW) untergestellt werden kann. 
Zudem werden 310.000 EUR Planungskosten für den Abriss und die Errichtung eines neuen 
Feuerwehrgerätehauses in Helmighausen eingestellt. Das vorhandene Gerätehaus entspricht 
nicht mehr den Anforderungen des technischen Prüfdienstes und muss daher erneuert werden. 
Der Neubau ist im Finanzplan 2024 mit derzeit geschätzten Kosten in Höhe von 1.200.000 EUR 
vorgesehen. Für die Anschaffung eines Hilfelöschfahrzeuges (HLF) für die Feuerwehr Rhoden 
wurde ein Betrag in Höhe von 400.000 EUR veranschlagt. Hierzu werden Einzahlungen in 
Höhe von 83.000 EUR erwartet. Am 01.01.2020 wurde der Atemschutzverband Waldeck-
Frankenberg gegründet. Die Atemschutztechnik wurde, je nach Bedarf der einzelnen 
Kommunen, im Rahmen eines Mietkaufs auf eine Laufzeit von 10 Jahren erworben. Beim 
Mietkauf erhält der Käufer mit Übergabe sofort das wirtschaftliche Eigentum und muss bereits 
mit der Abschreibung des Anlagegutes beginnen. Die zu zahlenden Raten sind als 
Auszahlungen jährlich im Investitionshaushalt abzubilden.  
 
 
Produkt 06 3651 Tageseinrichtungen für Kinder 
I-3651, I-3652 
Die Kindergärten Rhoden und Wrexen sollen im Haushaltsjahr jeweils 5.000 EUR für 
erforderliche GWG erhalten. In beiden Einrichtungen sind zudem für die Ersatzbeschaffung 
von in die Jahre gekommene Möbel in den Gruppenräumen (z. B. Kinderküchen) jeweils 13.000 
EUR für das Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum vorgesehen. Weiterhin sollen 
Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Im Kindergarten Rhoden sind hierfür 20.000 EUR 
vorgesehen. U. a. soll eine Überdachung/Pergola an die U3-Gruppe und eine Beschattung der 
anderen Gruppenräume zum Spielplatz hin installiert werden. Damit soll gewährleistet werden, 
dass sich die Räumlichkeiten aufgrund der Sonneneinstrahlung nicht überhitzen. Für den 
Kindergarten Wrexen sind 60.000 EUR eingeplant. Hieraus sollen u. a. die Fenster im neuen 
Gruppenraum des ehemaligen Turnraums ausgetauscht werden und weiterhin soll der 
Flurbereich vor dem neuen Gruppenraum saniert werden. Im Finanzplan 2024 sind dann 
weitere 60.000 EUR für die Sanierungsarbeiten der Toiletten und des Flurbereiches vor der 
Küche vorgesehen, um damit die umfangreiche Sanierung des Kindergartens Wrexen 
abzuschließen.   
 

31



Produkt 06 3661 Kinderspielplätze 
I-3661 
Zur Anschaffung und Montage neuer Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen sind 48.000 EUR 
eingeplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Für den Spielplatz in Ammenhauen/ 
Bereich vor dem Dorfgemeinschaftshaus soll ein neuer Rutschenturm für 15.000 EUR und eine 
neue Tischtennisplatte für 3.000 EUR angeschafft werden. Für einen Spielplatz in 
Helmighausen soll ebenfalls ein neuer Rutschenturm für 15.000 EUR und weitere 5.000 EUR 
für neue Spielhäuser für die Kinderspielplätze in Hesperinghausen veranschlagt werden. Für 
den Kinderspielplatz nahe der Innerortsstraße „Landwehr“ in Rhoden soll eine neue Rutsche 
beschafft werden. Hierfür sind 10.000 EUR eingeplant. Im Finanzplan 2024 sind 30.000 EUR 
vorgesehen. Damit besteht die Möglichkeit, den Spielplatz nahe der Multifunktionsarena hinter 
der Stadthalle Rhoden zu erweitern. Für den Finanzplan 2025 und 2026 sind zukünftig 20.000 
EUR eingeplant, damit notwendige Ersatzbeschaffungen getätigt werden können. Für die 
Umsetzung eines „Dirtparks“ nahe des Steinbergbades im Stadtteil Wrexen sind 25.000 EUR 
als Anlaufrate veranschlagt. Hierzu werden Fördermittel in Höhe von 11.500 EUR aus dem 
Programm Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) erwartet.  
 
 
Produkt 08 4243 Steinbergbad 
I-4243 
Im Steinbergbad Wrexen werden vorjahresgleich 2.500 EUR für unvorhergesehene 
Anschaffungen veranschlagt. Zudem wird für die Erneuerung eines größeren Abschnitts der 
Zaunanlage (Bereich Richtung Steinberggelände/Wald) ein Ansatz in Höhe von 17.000 EUR 
veranschlagt.   
 
 
Produkt 09 5112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen 
I-5112 
Um im Haushaltsjahr die geförderten öffentlichen Maßnahmen zu finanzieren, brauchen im 
Stadtumbau Nordwaldeck zu den noch vorhandenen Restmitteln keine weiteren Mittel neu 
veranschlagt werden. Das Programm läuft aus und daher erfolgen voraussichtlich nur noch die 
Schlussrechnungen. Beim Städtebaulichen Denkmalschutz wird ein Betrag in Höhe von 
569.000 EUR veranschlagt. Hieraus soll u. a. noch vertraglich vereinbarte private Maßnahmen, 
Restarbeiten/-zahlungen der öffentlichen Maßnahmen der Landstraße, mit den Nebenflächen 
und Plätzen in Rhoden finanziert werden. Weiterhin sollen die Innerortsstraßen Neustadt und 
Obere Straße 2024 saniert werden, so dass hier ebenfalls Planungskosten aus dem 
Städtebaulichen Denkmalschutz für den Straßenbau im Haushaltsjahr benötigt werden. In der 
Finanzplanung 2024 und 2025 wird zusätzlich mit der Sanierung eines öffentlichen Gebäudes 
zum Rathaus gerechnet. Zudem soll die Innerortsstraße Krethagen im Haushaltsjahr 2025 
ausgebaut werden. Die Innerortsstraßen Gruland und Lange Straße sollen voraussichtlich in 
2026 saniert werden. Dies stellt den derzeitigen Planungsstand dar. Im Förderprogramm 
Leerstandsmanagement werden im Haushaltsjahr zudem 20.000 EUR neu veranschlagt. 
Weiterhin werden hier und im gesamten Finanzplanungszeitraum erstmalige Investitionskosten 
des Integrierten kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) mit 200.000 EUR veranschlagt. 
Hieraus sollen die investiven Projekte gezahlt werden. Im Gegenzug hierzu wird mit 
Fördermitteln in Höhe von 92.000 EUR gerechnet, weil die IKEK-Förderung 55% der 
Nettokosten zu erwarten ist.  
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Produkt 11 5331 Wasserversorgung 
I-5331 
Veranschlagt werden Einzahlungen in Höhe von 4.000 EUR an Wasserbeiträgen und 
Grundstücksanschlusskosten. Des Weiteren ist zusätzlich zu den vorhandenen Haushaltsresten 
ein allgemeiner Ansatz für die im Bedarfsfall notwendigen Ersatzmaßnahmen in Höhe von 
15.000 EUR eingerichtet worden. Für die Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von 
Maschinen und Geräten ist ein Ansatz in Höhe von 30.500 EUR eingeplant worden. Hieraus 
soll ein Schweißgerät für rd. 10.000 EUR, für weitere rd. 6.000 EUR digitale Wasserzähler mit 
Datenübermittlung für die städtischen Leitungen und ein neuer Luftentfeuchter für rd. 4.500 
EUR beschafft werden. Weitere 10.000 EUR sind allgemein für Ersatzbeschaffungen 
vorgesehen. Für die Digitalisierung der Wasserbestandspläne sind 5.000 EUR vorgesehen. 
Durch die Teilerschließung des Baugebietes „Rinscherberg“ im Stadtteil Wrexen werden 
jeweils 4.000 EUR an Beiträgen und 1.000 EUR an Grundstücksanschlusskosten erwartet. Des 
Weiteren ist ein Ansatz in Höhe von 55.000 EUR für die Erneuerung von Wasserleitungen 
eingeplant worden. Hieraus sollen im Haushaltsjahr die Planungsleistungen der 
Wasserleitungsarbeiten der Neustadt und der Oberen Straße im Stadtteil Rhoden gezahlt 
werden. Im Gegensatz hierzu wird mit Einzahlungen der Anlieger der Landstraße in Höhe von 
insgesamt 96.000 EUR für die Erneuerung der privaten Wasserhausanschlüsse gerechnet.  
 
 
Produkt 11 5381 Abwasserbeseitigung 
I-5381 
Für die Abwasserbeseitigung wird vorsorglich ein GWG-Ansatz in Höhe von 1.000 EUR 
eingeplant. Weiterhin werden zu den vorhandenen Haushaltsresten zusätzliche 62.500 EUR für 
Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen veranschlagt. Für den überwiegenden Betrag 
sollen Pumpen in den Pumpstationen und der Kläranlage Wrexen ausgetauscht werden. Zur 
Erweiterung des Abwasserkatasters ist ein Betrag in Höhe von 100.000 EUR im Haushaltsjahr 
und Folgejahr eingeplant. In der Fortschreibung sind im Finanzplanungszeitraum 2025 und 
2026 jeweils 30.000 EUR vorgesehen. Damit ist gewährleistet, dass die Stadt Diemelstadt ihrer 
Verpflichtung aus der Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO) bis Ende 2024 nachkommt. 
Für die Teilerschließung des Baugebiets „Rinscherberg“ im Stadtteil Wrexen und anderer 
Baugebiete werden jeweils 8.000 EUR an Beiträgen und 2.000 EUR an 
Grundstücksanschlusskosten erwartet. Anlässlich des Kanalbaus sind Investitionskosten in 
Höhe von 95.000 EUR veranschlagt. Hieraus sollen die Planungskosten des Neubaus der 
Kanalleitungen der Innerortsstraßen Neustadt und Oberen Straße im Stadtteil Rhoden gezahlt 
werden. Im Gegensatz hierzu werden Einzahlungen in Höhe von 150.000 EUR von den 
Anliegern der Landstraße erwartet, weil die privaten Kanalhausanschlüsse erneuert wurden. Für 
den Anschluss der Kläranlage Kallental an die Kläranlage Marsberg-Mitte sind im 
Haushaltsjahr Baukosten für den ersten Bauabschnitt in Höhe von 750.000 EUR veranschlagt 
worden. In der Finanzplanung 2024 sind weitere 750.000 EUR für die Umsetzung der 
Maßnahme eingeplant, so dass 2025 wie den Aufsichtsbehörden gegenüber versichert das 
Abwasser zur Klärung nach Marsberg weitergepumpt werden kann.    
 
 
Produkt 12 5411 Straßen, Wege, Brücken 
I-5411 
Der Ansatz für Einzahlungen bei „Gemeindestraßen allgemein“ steht für Erschließungsbeiträge 
in Höhe von 9.000 EUR. Für die Teilerschließung des Baugebiets „Rinscherberg“ im Stadtteil 
Wrexen werden wieder 9.000 EUR an Erschließungsbeiträgen erwartet. Für den Straßenbau 
werden zusätzlich 400.000 EUR veranschlagt. Hieraus soll der „Diemelradweg“ von 
Billinghausen nach Orpethal an der K 91 gebaut werden. An Einzahlungen aus Mitteln der 
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Verkehrsinfrastrukturförderung (VIF, ehemals GVFG) werden für die Landstraße im 
Haushaltsjahr 412.00 EUR erwartet. Zusätzlich wird mit einer Baukostenförderung des 
„Diemelradweges“ von 75 %, mithin 300.000 EUR aus Bundesmitteln gerechnet. Für den 
Glasfaserausbau in Diemelstadt durch ein privatwirtschaftliches Unternehmen wird ein Betrag 
in Höhe von 500.000 EUR vorgesehen, falls es bei einem eventuellen Marktversagen zu einer 
Fördermaßnahme kommen würde. Dieser Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, der 
nur durch die Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden kann. Zudem soll im 
Haushaltsjahr ein Straßenkataster erstellt werden. Hierfür werden 50.000 EUR vorgesehen.   
 
 
Produkt 12 5412 Straßenbeleuchtung  
I-5412 
Im Haushaltsjahr werden Investitionen in Höhe von 25.000 EUR für die laufenden 
Erneuerungen und Erweiterungen in den Stadtteilen geplant. U. a. soll die Straßenbeleuchtung 
der Innerortsstraße „Westheimer Straße“ im Stadtteil Helmighausen und in der Innerortsstraße 
„Pastor-Wahl-Straße“ im Stadtteil Rhoden erweitert werden. Der Ansatz dient neben der 
Neuanschaffung auch dem Austausch oder der Umrüstung von vorhandenen alten Leuchten.  
 
 
Produkt 12 5471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs  
I-5471 
Im Haushaltsjahr sollen für 500.000 EUR Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Es 
wird mit einer Förderung vom Land Hessen in Höhe von 75 %, mithin 375.000 EUR gerechnet.  
 
 
Produkt 13 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen 
I-5531 
Für die Diemelstädter Friedhöfe sind insgesamt 28.500 EUR eingeplant. Hiervon sind 8.000 
EUR für die Erneuerung des Kühlaggregates der Friedhofskapelle des Neuen Friedhofes 
Rhoden vorgesehen und für 7.000 EUR soll ein neuer Weg auf dem Friedhof Wethen angelegt 
werden. Auf dem Alten Friedhof Wrexen soll für 3.500 EUR eine neue Eingangstoranlage 
angeschafft werden und für 10.000 EUR eine Informationstafel zur Erinnerung an die letzten 
Kriegstage des zweiten Weltkrieges.    
 
 
Produkt 13 5541 Naturschutz und Landschaftspflege 
I-5541 
Für veräußerte Baugrundstücke werden Ausgleichszahlungen erhoben. Diese Zahlungen in 
Höhe von 1.000 EUR werden für noch zu schaffende Ausgleichsmaßnahmen zweckgebunden 
vereinnahmt. Für Investitionen in den Naturschutz und die Landschaftspflege werden 15.000 
EUR veranschlagt. Zur Herstellung eines Flutgrabens inkl. eines Abschlagsbauwerkes nahe der 
Firma Sprick in Wrexen werden weitere 300.000 EUR angesetzt. Dies dient neben der 
Oberflächenentwässerung bei Starkregenereignissen überwiegend dem Hochwasserschutz des 
Stadtteils Wrexen. Die Umsetzung der Maßnahme konnte im Haushaltsjahr 2022 nicht 
abgeschlossen werden, daher der erneute Haushaltsansatz. Die vorhandenen Haushaltsreste 
sollen abgesetzt werden. Für die Kosten der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie der 
„Wande“ bei Gashol sind 42.000 EUR veranschlagt worden. Hierzu werden Fördermittel aus 
dem Landesprogramm „100 Wilde Bäche für Hessen“ in Höhe von 31.500 EUR erwartet. Bei 
diesen Auszahlungen handelt es sich überwiegend um die Genehmigungsplanung und den 
notwendigen Grundstückserwerb. Im Finanzplan 2024 sind dann die Kosten für die 
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Ausführungsplanung zusammen mit den Baukosten mit 110.000 EUR und den entsprechenden 
Fördermitteln in Höhe von 82.500 EUR vorgesehen.   
 
   
Produkt 13 5551 Land- und Forstwirtschaft/Feldwege 
I-5551 
Für den Ausbau von Wirtschaftswegen ist im Haushaltsjahr ein neuer Ansatz in Höhe von 
150.000 EUR vorgesehen. Zudem sind hier noch Restmittel vorhanden. Einzahlungen werden 
mit 60.000 EUR veranschlagt. Im Finanzplanungszeitraum sind wieder grundhafte 
Erneuerungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen in Höhe von jährlich 150.000 EUR eingeplant. 
Für diese Maßnahmen sind jährliche Zahlungen der Jagdgenossen in Höhe von 60.000 EUR 
vorgesehen. Anlässlich der Flurbereinigung in Ammenhausen und Dehausen werden 25.000 
EUR veranschlagt. Vorhandene Haushaltsreste sollen abgesetzt werden.  
 
 
Produkt 15 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw. 
I-5732 
Für die Dorfgemeinschaftshäuser wird ein GWG-Ansatz in Höhe von 1.000 EUR gebildet. In 
der Dorfhalle Helmighausen entsteht der Anbau einer behindertengerechten Toilette. Hierfür 
wurde bereits im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 60.000 EUR vorgesehen. Da die 
überwiegenden Auszahlungen erst im Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam werden und mit 
deutlich höheren Baukosten zu rechnen ist, werden 70.000 EUR für diese Maßnahme neu 
veranschlagt und großzügig vorhandene Haushaltsreste abgesetzt. Für Sanierungsarbeiten im 
Haus des Gastes Wrexen sind fortschreibend weitere 100.000 EUR zu den vorhandenen 
Haushaltsresten vorgesehen. Hieraus soll die Sanierung der Decken und Wände des 
Essensraums und des Thekenbereiches erfolgen.    
 
 
Produkt 15 5733 Allgemeines Grundvermögen 
I-5733 
An Auszahlungen werden für Grundstücksankäufe 500.000 EUR veranschlagt. Aufgrund der 
Vielzahl von verkauften Baugrundstücken wird es zukünftig vermehrt nötig sein, im Rahmen 
der Innenverdichtung bebaubare Grundstücke zu erwerben, ggf. zu erschließen und mit einer 
Bauverpflichtung wieder zu veräußern. Daher wird dieser Betrag zum Ankauf von 
Grundstücken veranschlagt. Dem gegenüber werden Einzahlungen aus 
Grundstücksveräußerung in Höhe von 350.000 EUR erwartet. Weiterhin soll im Stadtkeller 
Rhoden das Erdgeschoss saniert werden. Hierfür sind 50.000 EUR veranschlagt. Weitere 
10.000 EUR sind für Zäune/Absturzsicherungen in der Ortslage in Helmighausen vorgesehen.  
Zudem sind 1.000 EUR für GWG geplant.  
 
 
Produkt 15 5751 Tourismus 
I-5751 
Im Tourismusbudget werden 12.500 EUR für investive Auszahlungen veranschlagt. Hieraus 
sollen u. a. die Beschilderung und die Fahrradkarte des neue Fahrradrundweges Diemelstadt-
Twistesee gezahlt werden. Weiterhin sollen aus dem Ansatz weitere Ruhebänke für die 
Stadtteile zum Aufstellen in den jeweiligen Gemarkungen gekauft werden. Im Finanzplan wird 
der Ansatz wieder bei 2.500 EUR belassen.  
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Produkt 16 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 
I-6111 
Die Investitionspauschale ist mit Inkrafttreten des neuen Kommunalen Finanzausgleichs 2016 
ersatzlos weggefallen. Für das Haushaltsjahr wird deshalb nur noch die 
Investitionsstrukturpauschale für Kommunen im ländlichen Raum in Höhe von 14.000 EUR 
erwartet. 
 
 
Produkt 16 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
I-6121 
Zur Finanzierung investiver Ausgaben ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.836.152 EUR 
erforderlich, was einer Verringerung um 683.233 EUR zum Vorjahreswert bedeutet. Bei einer 
Tilgung von 780.880 EUR erhöht sich somit der Schuldenstand um 3.055.272 EUR. Der 
Schuldenstand wird sich bis zum Ende des Jahres 2023 unter einer angenommenen 
Notwendigkeit aller Kreditaufnahmen auf voraussichtlich rd. 16,74 MioEUR erhöhen, was 
einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 3.222 EUR (5.196 Einwohner lt. Hessischem 
Statistischen Landesamt zum 31.12.2021) entspricht. Die Einwohnerzahl weicht von der 
aktuelleren Bevölkerungszahl aus dem Meldeprogramm auf Seite 5 dieses Haushaltsplanes 
leicht ab, was mit dem Zensus 2011 und den darauf aufbauenden Bevölkerungsbewegungen 
der Melde- und Standesämter zusammenhängt. Nach der jüngsten Statistik des Hessischen 
Statistischen Landesamtes beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung in Hessen rd. 
2.208 EUR. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die vorgesehenen Investitionen, 
insbesondere die dringend erforderlichen Straßenbaumaßnahmen und Investitionen im 
Abwasserbereich sowie der Wasserversorgung unbedingt nötig, z. T. gesetzlich vorgeschrieben 
sind, und ein weiterer Aufschub trotz aller Sparbemühungen nicht ratsam erscheint, sollten hier 
keine Einschnitte gemacht werden, obwohl zu beobachten ist, dass das Zinsniveau zurzeit 
wieder deutlich steigt. Hinzu kommen noch die vom Land Hessen in Zins und Tilgung 
subventionierten Programmdarlehen, deren Bezuschussung klassisch als Zuweisung 
abgewickelt wurden und somit überhaupt nicht in den Schuldenstand geflossen wären. Nach 
einer Rechtsänderung durch das Land Hessen sind nunmehr auch die Anteile, die das Land 
Hessen zurückzuzahlen hat, in der städtischen Vermögensrechnung zu bilanzieren. Unter 
Berücksichtigung dessen würde der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 rd. 17,38 
MioEUR betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 3.345 EUR entspräche. In diesem 
Zusammenhang wird nochmals auf die Einzeldarstellung der Schulden in der 
Verbindlichkeitenübersicht verwiesen. 
 
 
G) Deckungsvermerk 
 
Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Teilhaushalt veranschlagten 
zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für folgende Positionen: 
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen sowie die 
Aufwendungen für Verfügungsmittel. Personal- und Versorgungsaufwendungen sind ebenso 
wie die Abschreibungen teilhaushaltübergreifend gegenseitig deckungsfähig. 
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für das Personal berechtigen zu Mehraufwendungen 
bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen.  
 
Außerordentliche Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen in den jeweiligen Budgets. 
Zudem sind außerordentliche Aufwendungen mit den ordentlichen Aufwendungen in den 
jeweiligen Budgets deckungsfähig.    
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H) Auswirkungen der für 2023 vorgesehenen Investitionen auf die Folgejahre 
 
Außer den äußerst umfangreichen Kanal-, Wasser- und Straßenbaumaßnahmen sowie den 
weiteren Baumaßnahmen handelt es sich bei den veranschlagten Kosten überwiegend um 
Sanierungen und Erweiterungen bzw. Erneuerungen, so dass neben den Abschreibungen 
weitergehende Belastungen für die Zukunft nicht zu erwarten sind. Die Maßnahmen im Bereich 
der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung sind im Rahmen der Gebührenkalkulation 
abzudecken, soweit sie nicht durch Beitragserhebungen mitfinanziert wurden.  
 
 
I) Verpflichtungsermächtigungen 
 
Der Haushalt 2023 enthält keine Verpflichtungsermächtigungen. 
 
 
J) Verträge mit Belastungen für die Zukunft 
 
Verträge mit Zukunftsbelastungen sind nicht zu erwarten. 
 
 
K) Stellenplan 
 
Im gesamten Stellenplan wird kostenstellenübergreifend die Anpassung der gesetzlichen/ 
vertraglichen Arbeitszeit gerundet auf 2 Dezimalstellen dargestellt.   
 
 
Kostenstelle 02 1222 00 Standesamt  
In der Kostenstelle Standesamt (Fachdienst 1.3 Bürgerservice) wird vorrübergehend eine neue 
Vollzeitstelle der EG 5 TVöD (mit kw.-Vermerk) geschaffen, weil damit eine ehemalige 
Auszubildende in das umfangreiche Sachgebiet des Standesamtes eingearbeitet werden soll, 
damit bei Verrentung der jetzigen Mitarbeiterin ein nahtloser Übergang entsteht.  
 
 
Kostenstelle 06 365101 Kindergarten Rhoden und  
Kostenstelle 06 365102 Kindergarten Wrexen 
Der personelle Mindestbedarf in den beiden Kindergärten (Fachdienst 1.2 Personal, Kitas, 
Liegenschaften) muss nach Einführung des Hessischen Kinderförderungsgesetzes (HessKiföG) 
stets kinderbezogen neu berechnet werden. Hierdurch ergibt sich folgendes gegenwärtiges 
Ergebnis:  
 
Im Kindergarten Rhoden werden insgesamt 11,5 Stellen benötigt. Hiervon entfallen 1,1 Stellen 
auf die Entgeltgruppe EG 2Ü TVöD. Diese Stellen beinhalten die beiden Raumpflegerinnen, 
die stundenweise bei der Mittagsversorgung mithelfen. Die Kindergartenleitung wird weiterhin 
mit einer Stelle nach der EG S 16 TVöD geführt und die stellvertretende Kindergartenleitung 
nach der EG S 13 TVöD. Die restlichen Erzieherinnen werden im Haushaltsjahr mit 8,4 Stellen 
nach der EG S 8a TVöD bezahlt.   
 
Im Kindergarten Wrexen werden insgesamt 14,8 Stellen benötigt. Hiervon entfallen 1,1 Stellen 
auf die Entgeltgruppe EG 2Ü TVöD. Diese Stellen beinhalten die beiden Raumpflegerinnen, 
die ebenfalls stundenweise bei der Mittagsversorgung mithelfen. Die Kindergartenleitung wird 
weiterhin mit einer Stelle nach der EG S 15 TVöD geführt und die stellvertretende 
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Kindergartenleitung nach der EG S 13 TVöD. Die restlichen Erzieherinnen werden im 
Haushaltsjahr mit 11,7 Stellen nach der EG S 8a TVöD bezahlt. Die starke Steigerung der 
Erzieherstellen ist überwiegend auf die neue sechste Gruppe zurückzuführen.      
 
 
Kostenstelle 10 5211 00 Allgemeine Bauverwaltung  
In der Kostenstelle Allgemeine Bauverwaltung (Fachdienste 3.1 Bauen, Umwelt-
/Denkmalschutz und 3.2 Ver- und Entsorgung) wurden Stellenbewertungen der 0,75-Stellen 
nach EG 8 TVöD und EG 6 TVöD durchgeführt. Die Tätigkeitsmerkmale entsprechen nach den 
neuen Stellenbeschreibungen nunmehr der EG 9a TVöD und EG 7 TVöD. Weiterhin wird 
aufgrund der in den nächsten Jahren anstehenden umfangreichen Baumaßnahmen eine weitere 
Stelle in der Kostenstelle Allgemeine Bauverwaltung (Fachdienst 3.1 Bauen, Umwelt-
/Denkmalschutz) nach der Entgeltgruppe EG 10 TVöD eingerichtet.     
 
 
Kostenstelle 11 5331 00 Wasserversorgung   
In der Kostenstelle Wasserversorgung (Fachdienst 3.2 Ver- und Entsorgung) wird die Stelle 
nach Stellenbewertung von der EG 5 TVöD auf die Stelle der EG 6 TVöD angehoben.  
 
 
Kostenstelle 11 5381 00 Abwasserbeseitigung   
In der Kostenstelle Abwasserbeseitigung (Fachdienst 3.2 Ver- und Entsorgung) wird die Stelle 
ebenfalls nach Stellenbewertung von der EG 5 TVöD auf die Stelle der EG 6 TVöD angehoben.  
 
 
L) Kassenlage 
 
Im Jahr 2022 war überwiegend Liquidität vorhanden, die Aufnahme von Liquiditätskrediten 
war jedoch vorübergehend erforderlich. Es sind keine nicht zurückgeführten Liquiditätskredite 
vorhanden. Ferner ist nicht geplant, flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen 
Inanspruchnahme von Rückstellungen einzusetzen. Auch ist nicht beabsichtigt, im 
Haushaltsjahr insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur 
Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO einzusetzen. Im 
Hinblick auf die noch aufzunehmenden Investitionskredite ist 2023 mit keinen größeren 
Liquiditätsproblemen zu rechnen. Die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO wird 
vollumfänglich erfüllt.  
 
 
IV. Der Demographische Wandel 
 
Die Stadt Diemelstadt verfügt über ein Gesamtkonzept zur Beeinflussung des demografischen 
Wandels in Form der seit dem Jahr 2015 durchgeführten „Zukunftswerkstatt Diemelstadt 
2030“. In mehreren Teilprojekten in den Jahren 2017 bis 2019 stellte die Stadt unter 
Zuhilfenahme externer Moderationen und Einbeziehung aller Stadtteile ein 
Gesamtentwicklungskonzept auf. Besonderes Augenmerk richtete die Stadt hierbei auf die 
Einbeziehung der Bürger aller Generationen und Stadtteile. Diese wirkten von der 
Steuerungsgruppe bis zu Stadtteilkoordinatoren in Vorbereitung und Durchführung von 
Bürgerworkshops aktiv an der Erstellung des Gesamtkonzeptes mit. Die gewählte 
Beteiligungsform führte zu großer Aufmerksamkeit und Akzeptanz in der Bevölkerung. Aus 
diesen Zukunftswerkstätten gingen Projekte hervor, die die Stadt fortlaufend verfolgt und in 
vielen Teilen schon umgesetzt hat.  
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Bedingt durch diese Vorarbeiten ist die Stadt Diemelstadt sehr schnell in das Förderprogramm 
„Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept“ (IKEK) des Landes Hessen aufgenommen 
worden. Über die Laufzeit des IKEK-Programmes wird die Möglichkeit bestehen, Fördermittel 
sowohl für private als auch für öffentliche Maßnahmen zu erhalten.  
 
Die Stadt Diemelstadt wirkt weiterhin seit Jahren dem demografischen Wandel auch 
bauplanungstechnisch entgegen. Durch aktive Vermarktung von Baugebieten, Schaffung von 
neuen Baugebieten und insbesondere durch eine intelligente Innenentwicklung konnte in den 
Stadtteilen Zuzug entstehen.  
 
In einem von 2017 bis 2020 durchgeführten gemeinschaftlichen Forschungsprojekt der Georg-
August-Universität Göttingen, Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung am 
Lehrstuhl für Soziologie Ländlicher Räume, wurde die Stadt Diemelstadt aufgrund ihrer 
Aktivitäten als „Sozialer Ort“ eingestuft und ein „robuster Zusammenhalt“ bescheinigt.  
 
Die Einwohnerzahlen der letzten Jahre lassen sich in einer Grafik wie folgt darstellen: 
 

 
 
Es ist der Grafik ist zu entnehmen, dass die Bevölkerungszahlen im Vergleich der letzten 10 
Jahre nicht nur nahezu konstant waren, sondern per 30.06.2022 auf nunmehr 5.330 deutlich 
angestiegen sind. Selbstverständlich spielt neben dem Zuzug bedingt durch ausverkaufte 
Baugebiete, stetige Innenentwicklung auch der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine eine 
Rolle. Bedingt durch das Projekt „Bridge2Diemelstadt“ konnte nicht nur Wohnraum in 
Diemelstadt akquiriert werden, sondern es findet auch eine umfangreiche Unterstützung in allen 
Lebenslagen für die Geflüchteten statt.       
 
Daher unternimmt die Stadt Diemelstadt weiterhin Anstrengungen, um den demografischen 
Wandel in der Stadt mit geeigneten Maßnahmen zu beeinflussen und entgegenzusteuern.  
 
Auch die hervorragende überregionale Verkehrserschließung Diemelstadts durch den direkten 
Anschluss an die A 44 mit Anbindung an die A 33 und die A 7 sowie durch die Bundesstraßen 
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B 252 und die B 7 mit Anbindung an die B 68 erschließt von hier aus zuverlässig den Weg zu 
den regionalen Mittelzentren und überregionalen Wirtschaftszentren und bietet eine optimale 
Anbindung an fast alle Regionen in Deutschland. Mit den Regionalflughäfen Paderborn-
Lippstadt und Kassel-Calden mit jeweils internationaler Fluganbindung sowie den ICE-
Bahnhöfen Kassel-Wilhelmshöhe und Warburg ist man von hier aus so mobil, wie es eine 
moderne Wirtschaft mit internationalen Verflechtungen verlangt. Wenn es gelingt, auch 
weiterhin diese Standortvorteile der Stadt Diemelstadt für die Ansiedlung neuer Arbeitsplätze 
zu nutzen und die ansässigen Unternehmen hier zu halten, kann der Trend des ländlichen 
Raumes, des Rückgangs der Einwohnerzahlen, weiterhin gestoppt werden und zukünftig mehr 
Bevölkerungszuzug zu einer wachsenden Stadt Diemelstadt führen. 
 
 
Diemelstadt, den 26. Oktober 2022  
 

 
 
(Schröder) 
Bürgermeister 
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Gemeindeanteil 
Einkommen-/ 
Umsatzsteuer

22%

Privatrechtliche 
Leistungsentgelte

1%

Schlüsselzuweisung
3%

Gewerbesteuer
31%

Grundsteuer
5%

Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte

18%

Auflösung 
Sonderposten

7%

Kostenersatz-
leistungen u. -
erstattungen

1%

sonstige Erträge
12%

Ergebnishaushalt 2023                                                                                     

Ordentliche Erträge 14,98 Mio. €
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Personal-
aufwendungen

28%

Versorgungs-
aufwendungen

3%

Zuweisungen/ 
Zuschüsse

5%

Aufwend. f. Sach-
u.Dienstleistungen

18%

Kreis- und 
Schulumlage

26%

Gewerbesteuer- und 
Heimatumlage

5%

Abschreibungen
13%

Zinsen/sonst. 
Aufwendungen

2%

Ergebnishaushalt 2023                                                                                    

Ordentliche Aufwendungen 14,94 Mio. €
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989.943 € 

1.673.600 € 

350.000 € 

3.836.152 € 

Zahlungsmittelüberschuss
aus laufender

Verwaltungstätigkeit

Zuweisungen/Beiträge Grundstücksveräußerungen
und andere Verkaufserlöse

Kreditaufnahme

Finanzhaushalt 2023

Einzahlungen  6.849.695 € 

5.859.752 € 

780.880 € 

Investitionen in das Sach- und Finanzanlagevermögen Tilgung von Krediten

Auszahlungen  6.640.632 € 
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Nr. Bezeichnung Ergebnis                   
2021

Ansatz               
2022

Ansatz                 
2023

Plan                
2024

Plan             
2025

Plan             
2026

1 2 3 4 5 6 7 8

30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf 
(Summe aus Nrn. 19 und 29)

727.542 -3.558.560 -2.846.209 -4.218.859 -5.529.543 5.342.638

31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 
wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

200.000 4.519.385 3.836.152 5.107.852 6.397.512 6.187.272

32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 
wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das 
Sondervermögen
Hessenkasse;

-706.328 -832.180 -780.880 -881.280 -1.007.530 -1.145.480

davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von 
Investitionskrediten

-529.241 -645.050 -603.750 -715.150 -856.400 -1.012.850

33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf 
aus
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)

-506.328 3.687.205 3.055.272 4.226.572 5.389.982 5.041.792

34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des 
Haushaltsjahres
(Summe aus Nrn. 30 und 33)

221.214 128.645 209.063 7.713 -139.561 -300.846

35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde 
Finanzmittel,
Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme 
von Liquiditätskrediten)

30.335

36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde 
Finanzmittel,
Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von 
Liquiditätskrediten)

-333

37 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus 
haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus 
Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)

30.002

38 Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu 
Beginn d. Haushaltsjahres

1.796.221 2.047.437 2.176.082 2.385.145 2.392.858 2.253.297

39 Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des 
Bestandes an
Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)

251.216 128.645 209.063 7.713 -139.561 -300.846

40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an 
Zahlungsmitteln
am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den 
Summen Nrn. 38 und 39)

2.047.437 2.176.082 2.385.145 2.392.858 2.253.297 1.952.451

Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für 
Umschuldungen
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für 
Umschuldungen
Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO
vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne 
Liquiditätskredite

205.835 213.566 222.181 236.690 253.382 268.356

Haushaltsplan 2023
Finanzhaushalt
Diemelstadt

EUR
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Inhaltsverzeichnis Teilergebnishaushalte 
 
 
 
Produkt- 
bereich 

Produkt 
Nr. 

 
Bezeichnung 

 
Seite 

01  Innere Verwaltung 72 
 1111 Gemeindeorgane 72 
 1112 Hauptverwaltung 75 
 1113 Kämmerei 78 
 1114 Kasse 81 
 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 84 
 1116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 89 
 1117 Rathaus 91 
 1118 Bauhof 96 

02  Sicherheit und Ordnung 102 
 1211 Statistik und Wahlen 102 
 1221 Ordnungsamt 105 
 1222 Standesamt 109 
 1261 Brandschutz 112 
 1281 Katastrophenschutz 118 

04  Kultur und Wissenschaft 120 
 2710 Volkshochschulen 120 
 2720 Büchereien 122 
 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege 125 
 2911 Förderung von Kirchengemeinden 130 

05  Soziale Leistungen / Soziale Hilfen 133 
 3311 Förderung der Wohlfahrtspflege 133 
 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 135 

06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 138 
 3611 Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege 138 
 3621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit 140 
 3651 Tageseinrichtungen für Kinder 142 
 3661 Kinderspielplätze 148 
 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit 153 

08  Sportförderung 156 
 4241 Sportanlagen 156 
 4242 Freibad Rhoden 161 
 4243 Steinbergbad 165 

09  Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 170 
 5111 Vermessung 170 
 5112 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 174 

10  Bauen und Wohnen 179 
 5211 Allgemeine Bauverwaltung 179 
 5231 Denkmalschutz und -pflege 183 

11  Ver- und Entsorgung 185 
 5331 Wasserversorgung 185 
 5371 Abfallbeseitigung 191 
 5381 Abwasserbeseitigung 194 
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Produkt- 
bereich 

Produkt 
Nr. 

 
Bezeichnung 

 
Seite 

12  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 200 
 5411 Straßen, Wege, Brücken 200 
 5412 Straßenbeleuchtung 205 
 5413 Straßenreinigung, Winterdienst 210 
 5471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs 213 

13  Natur- und Landschaftspflege 218 
 5511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen 218 
 5521 Wasserläufe, Wasserbau 221 
 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen 225 
 5541 Naturschutz und Landschaftspflege 230 
 5551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege 235 
 5552 Forstwirtschaftliche Unternehmen 240 

15  Wirtschaft und Tourismus 243 
 5711 Wirtschaftsförderung 243 
 5731 Kram- und Viehmärkte 245 
 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw. 248 
 5733 Allgemeines Grundvermögen 253 
 5751 Tourismus 258 

16  Allgemeine Finanzwirtschaft 263 
 5311 Konzessionen 263 
 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen 265 
 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 270 
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2022

1. Verbindlichkeiten aus Anleihen

2. Verbindlichkeiten aus Krediten von

2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
2.2 Land
2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden
2.4 Zweckverbände u dgl.
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 1.016 849 691
2.6 Kreditmarkt 8.740 12.735 16.048

Summe 9.756 13.584 16.739

2.2 Bund- / Land - Konjunkturprogramme 417 397 377

Summe 417 397 377

2.6 Kreditmarkt - Abwasserprogramm 424 348 267

Summe 424 348 267

3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

4.

4.1 Leasing

4.2 Sonstige

Nachrichtlich

5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung

5.1 aus Krediten

5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

6.

7.

8.

9.

vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus 
zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere 
Zwecke

Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in 
Zweckverbänden

Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an 
wirtschaftlichen Unternehmen

langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 
wirtschaftlich gleichkommen

Art

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in 1.000 €-

Stand zu 
Beginn des 
Vorjahres

Voraussicht- 
licher Stand 
zu Beginn       

des        
HHJahres 

2023

Voraussicht- 
licher Stand 
zum Ende 

des 
HHJahres 

2023
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2022

1. Rücklagen und Sonderrücklagen

1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordenlichen Ergebnisses 9.190 9.227 9.270
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordenl. Ergebnisses 174 174 174
1.3 Sonderrücklagen
1.4.1 Stiftungskapital

Summe der Rücklagen 9.364 9.401 9.444

2. Rückstellungen

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

2.7

2.8

2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften

2.10 Sonstige Rückstellungen 84 94 94

Summe der Rückstellungen 2.001 2.093 2.154

Art

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- in 1.000 €-

Stand zu 
Beginn des 
Vorjahres

Voraussicht- 
licher Stand 
zu Beginn       

des        
HHJahres 

2023

Voraussicht- 
licher Stand 
zum Ende 

des 
HHJahres 

2023

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von 
beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRücklG 
gedeckt)

Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber 
Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern

Rückstellung aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der 
Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und 
ähnlichen Maßnahmen

Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für 
Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von 
Abfalldeponien

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, 
Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach 
dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im 
Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

643 643 643

1.082 1.156 1.209

192 200 208

(73) (76) (79)
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